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I. Erfordernis und Anlass der Planaufstellung

In Edelfingen sind derzeit keine kommunalen Bauplätze verfügbar. Die Bauplätze des zuletzt er-

schlossenen Baugebietes „Bandhaus III“ wurden bereits vollständig verkauft und bebaut. Es besteht

insbesondere bei jungen Familien ein erhöhter Bedarf an erschwinglichen Bauflächen. Auch in priva-

ter Hand sind kaum noch freie Bauplätze vorhanden - nach derzeitigem Stand sind ca. 7 Baulücken

im Ortsgebiet vorhanden - diese Bauflächen stehen dem Markt nicht zur Verfügung.

Da Edelfingen eine sehr gute Anbindung an Bad Mergentheim hat und gleichzeitig in Edelfingen sehr

gute Infrastruktureinrichtungen wie Kita und Grundschule sowie Läden zur Nahversorgung vorhan-

den sind, ergibt sich eine große Nachfrage nach Bauflächen.

Laut Liegenschaftsamt sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt über 20 konkrete schriftliche Vormerkun-

gen für einen Bauplatz in dem neuen Baugebiet vorhanden. Weitere Bauplatzbewerber haben eben-

falls ihr Interesse an einem Bauplatz im Gebiet Bandhaus IV bekundet. Durch die vorhandene Nach-

frage in Edelfingen ist es nicht möglich, den Bedarf ausschließlich über Maßnahmen der Innenent-

wicklung – zu den insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstände, Baulücken und andere Nach-

verdichtungspotenziale zählen – zu befriedigen. Mit Maßnahmen der Innenentwicklung und der Aus-

weisung von notwendigen Baugebieten im Außenbereich wird parallel versucht, den erhöhten

Wohnbedarf zu decken.

Die Bauplätze werden mit einem Baugebot veräußert, so dass eine zügige Realisierung der Bebau-

ung im Gebiet gewährleistet ist. Die Erschließung soll im Jahr 2017 erfolgen.

Die Stadt Bad Mergentheim hat als eine der wenigen Städte im Main-Tauber-Kreis einen Bevölke-

rungszuwachs zu verzeichnen. Im Jahr 2014 hatte die Stadt 22.763 Einwohner, mittlerweile sind laut

Statistischem Landesamt Baden-Württemberg 23.076 Einwohner in Bad Mergentheim (Stand

30.09.2015) vorhanden. Laut der Prognose vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg soll

die Große Kreisstadt Bad Mergentheim jedes Jahr kontinuierlich steigen. Nach der voraussichtlichen

Prognose wird für das Jahr 2035 ein Bevölkerungszuwachs errechnet. Vom Statistischen Landesamt

Baden-Württemberg wird für das Prognosejahr 2035 eine Einwohnerzahl von ca. 24.413 Einwohnern

gemeldet. Ein erhöhter Wohnungsbedarf in der Kernstadt und den Stadtteilen ist auch aufgrund der

Dualen Hochschule gegeben. Aus diesem Grund kann die Umwandlung landwirtschaftlich genutzter

Flächen nicht vermieden werden.

Im Anschluss an das 2003 erschlossene Baugebiet Bandhaus III sollen im Gebiet Bandhaus IV,

Teil 1 insgesamt 23 neue Bauplätze entstehen.

Um mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen, wurden kleinere, verdichtete Bauplät-

ze ausgewiesen. Es werden auf 3 Bauplätzen Doppelhäuser zugelassen, außerdem werden 3 grö-

ßere Bauplätzen für den Geschosswohnungsbau ausgewiesen. Mit dieser Verdichtungsmaßnahme
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soll ein Beitrag zur schonenden und sparsamen Bodennutzung verfolgt werden.

Um die Abwanderung von Bauwilligen zu verhindern und den Zuzug von jungen Familien zu fördern,

soll das Baugebiet Bandhaus IV Teil 1 erschlossen werden.

Als Planungshorizont ist derzeit 2022 vorgesehen, da es bereits nahezu genauso viele Bewerber für

ein Grundstück gibt wie Grundstücke erschlossen werden.

II. Allgemeine Ziele und Zweck der Planung

Mit dem Bebauungsplan sollen die städtebaulichen Planungsziele der übergeordneten Planung ver-

wirklicht werden, die Vorgaben des Flächennutzungsplanes sollen konkretisiert und rechtsverbindli-

che Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung getroffen werden.

Im Stadtgebiet von Bad Mergentheim stehen für eine große Anzahl von Bauwilligen keine freien Bau-

flächen zur Verfügung, auch in den Ortsteilen gibt es nur in begrenztem Umfang Bauflächen für Fa-

milien.

Die Stadt Bad Mergentheim hat bereits die erforderlichen Bauflächen erworben. Die erschlossenen

Grundstücke werden mit einem Baugebot verkauft.

Die künftigen Bewohner des Baugebietes Bandhaus IV Teil 1, können die vorhandenen Infrastruk-

tureinrichtungen auf kurzen Wegen erreichen. Im Bereich des Baugebietes Bandhaus III steht für

Kinder und Jugendliche ein Spielgelände zur Verfügung.

Das Baugebiet Bandhaus IV verfügt über kurze Wege zur Ortsmitte, eine Haltestelle des ÖPNV be-

findet sich in unmittelbarer Nähe.

Um die Finanzierung zu erleichtern wurden die Grundstücke mit einer durchschnittlichen Größe von

508 m² - 856 m² vorgesehen (16 Einzelhausbauplätze und 3 Bauplätze für Einzel-oder Doppelhaus-

bebauung und 3 Bauplätze für Geschosswohnungsbau).

Dadurch wird mit Grund und Boden durch eine angemessene Bebauung sparsam umgegangen.

Mit der Umsetzung des vorliegenden Bebauungsplanes soll der aktuelle Bedarf in Edelfingen an

Wohnbauflächen gedeckt werden. Der Bebauungsplan soll die Weichen für eine geordnete städte-

bauliche Entwicklung stellen.

III. Übergeordnete Planungen

III.1. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg

Der Landesentwicklungsplan zeigt die allgemeinen und besonderen Entwicklungsziele für den ländli-

chen Raum im engeren Sinn und für den Main-Tauber-Kreis innerhalb der Region Heilbronn - Fran-
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ken auf. Bad Mergentheim ist als Mittelzentrum mit oberzentraler Funktion ausgewiesen. Zum Mittel-

bereich Bad Mergentheim gehören außer Bad Mergentheim die Gemeinden Ahorn, Assamstadt,

Boxberg, Creglingen, Igersheim, Niederstetten und Weikersheim.

III.2 Regionalplan Heilbronn - Franken

Bad Mergentheim ist Bestandteil der Entwicklungsachse Wertheim -Tauberbischofsheim - Bad

Mergentheim - Crailsheim – (Ellwangen / Jagst) sowie der regionalen Entwicklungsachse Bad

Mergentheim – Waldenburg / Kupferzell.

Bad Mergentheim übernimmt als Mittelzentrum oberzentrale Funktionen.

IV. Allgemeines / Verwaltungsraum Bad Mergentheim

Die Kernstadt Bad Mergentheim mit weiteren 13 Stadtteilen bildet seit der Verwaltungsreform mit den

Gemeinden Assamstadt und Igersheim den Verwaltungsraum Bad Mergentheim. Die Stadt Bad

Mergentheim hat mit Stand 30.06.2015 22.946 Einwohner (Stat. Landesamt), im Jahr 2014 waren in

Bad Mergentheim laut Stat. Landesamt 22.763 Einwohner gemeldet.

Seit 01.04.1975 hat Bad Mergentheim den Status einer Großen Kreisstadt inne.

V. Flächennutzungsplan

1. Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Bad Mergentheim wurde mit Erlass des

Regierungspräsidiums Stuttgart vom 19.10.1983 genehmigt und mit Bekanntmachung vom

23.12.1983 verbindlich.

2. Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Bekanntmachung am 30.11.1990 ver-

bindlich.

3. Die 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wurde mit Bekanntmachung am 04.09.1992

wirksam.

4. Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ferienpark Assamstadt) wurde mit Bekanntma-

chung am 02.04.1993 verbindlich.

5. Der Planbeschluss zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde durch den Gemeinsamen

Ausschuss am 29.07.1999 gefasst und ist wirksam seit dem 24./25. März 2000.

6. Der Planbeschluss zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ebenfalls in der Sitzung

des Gemeinsamen Ausschusses am 29.07.1999 gefasst und ist wirksam seit dem 24./25. März

2000.

7. Der Planbeschluss zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde in der Sitzung des Ge-

meinsamen Ausschusses am 13.12.2005 gefasst und ist wirksam seit dem 07./08. Juli 2006.
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8. Der Planbeschluss zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes(Konzentrationszone Windener-

gieanlagen) wurde in der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses am 26.04.2006 gefasst und ist

wirksam seit dem 07./08. Juli 2006.

9. Die digitalisierte Fassung vom 15.11.2012 mit den Darstellungen der Grundfassung einschließ-

lich der 1. bis 7. Änderung des Flächennutzungsplans ist maßgebend.

Gemäß § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauBG) sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu

entwickeln. Die geplante Wohnbaufläche „Bandhaus IV - Teil 1 und Teil 2“ war bereits in der 6. Fas-

sung des Flächennutzungsplanes enthalten. Der Bebauungsplan entspricht also diesem Entwick-

lungsgebot.

VI. Landschaftsplan

Der Gemeinderat der Stadt Bad Mergentheim hat in seiner Sitzung am 26.05.1992 den Landschafts-

plan nach dem Entwurf des Planungsbüros Heitzmann, Weissach im Tal, vom Dezember 1991 / Mai

1992 gebilligt. Wesentliche Teile des Landschaftsplanes wurden gem. § 9 Abs. 1 Naturschutzgesetz

Baden-Württemberg in die 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes aufgenommen.

Der Bebauungsplan berücksichtigt die Empfehlungen des Landschaftsplanes.

VII. Frühere Planungen

Der Planbereich des Bebauungsplanes Bandhaus IV wurde bei den Planungen für das Baugebiet

Bandhaus III bereits im Zuge der Rahmenplanung betrachtet.

VIII. Abgrenzung

Im Zuge des Bebauungsplanes werden folgende Grundstücke überplant:

vollständig einbezogen: 7197, 7211,

7167, 368/1, 368/2, 369,370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,

380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387

411

teilweise einbezogen: 388, 389, 390, 403, 407, 408, 409,419
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Wege / Straßen (teilweise): 7196, 7198, 7167

Für die Kanaltrasse werden folgende Grundstücke durchfahren:

476/1, 478/1, 4255, 4296, 4294, 4293, 4292, 4290, 4288, 4366,

4364, 4372, 4374, 4375, 4889, 4890/1, 4408, 4890, 4891, 4886,

4878, 4884, 4888/1, 4888/2, 4800/1, 4799

Die Kanaltrasse verläuft durch die Flächen, die derzeit im Zuge eines Flurbereinigungsverfahren um-

gelegt werden.

Maßgebend ist der Bebauungsplan im Maßstab 1: 500, Stand März 2016 / August 2016.

IX. Angaben zum Bestand

Das geplante Baugebiet "Bandhaus IV Teil 1" umfasst eine Fläche von ca. 2,19 ha und liegt am süd-

östlichen Ortsrand von Edelfingen, östlich der Bundesstraße B 290 und schließt an die bestehende

Bebauung des Baugebietes Bandhaus III an.

Im Süden und Osten schließen landwirtschaftliche Nutzflächen an das Plangebiet an.

Die überplante Fläche wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt.

X. Bauliche Nutzung und Städtebauliche Gestaltung

Das ca. 2,19 ha große Baugebiet "Bandhaus IV Teil 1" soll als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß

§ 4 BauNVO ausgewiesen werden. Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassenen

Nutzungen werden, mit Ausnahme der Betriebe des Beherbergungsgewerbes und nicht störender

Gewerbebetriebe, ausgeschlossen. Die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebietes bleibt ge-

wahrt. Die ausgeschlossenen Nutzungen passen nicht zum Charakter des Wohngebietes (vgl. §

1Abs. 6 BauNVO).

Im Baugebiet ist eine offene Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern (§ 22 BauNVO) vorgesehen.

In einem Teilbereich ist eine verdichtete Bebauung mit Geschosswohnungsbau vorgesehen.

Die Grundflächenzahl wird mit 0,4 festgesetzt, dies entspricht der Obergrenze des § 17 BauNVO.

Dies ist wegen der gewählten Grundstücksgrößen mit im Mittel ca. 508 m² - 856 m² großen Grund-

stücken erforderlich.

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf maximal 2 begrenzt und soll hier die Schaffung eines zweiten

Vollgeschosses im Sockel- oder Dachgeschoss ermöglichen. Im Bereich der verdichteten Bebauung

sind 3 Vollgeschosse festgesetzt.
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Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen wird aus städtebaulichen Gründen bei Einzelhäusern auf

3 Wohnungen und bei Doppelhäusern auf 2 Wohnungen pro Wohngebäude beschränkt. Beim Ge-

schosswohnungsbau im Bereich der verdichteten Bebauung sind max. 9 Wohneinheiten möglich.

Die Begrenzung der Wohnungen verhindert eine zu große Konzentration von Wohnungen und

dadurch eine bessere Integration der Bewohner im Bad Mergentheimer Stadtteil Edelfingen. Gleich-

zeitig wird eine zu große Befestigung der Grundstücke wegen der erforderlichen Stellplätze vermie-

den.

Die Wohnstraßen sind als Mischverkehrsflächen mit einer Gesamtbreite einschließlich der Bordstei-

ne von 5,50 m konzipiert. Die Erschließungsstraße wird mit 5,50 m Fahrbahnbreite und einer Geh-

wegbreite von 1,50 m jeweils einschließlich Bordstein, Gesamtbreite 7,00 m, geplant.

Die Firsthöhe wird für die Einzel-und Doppelhäuser mit maximal 8,50 m festgesetzt und zwar als Dif-

ferenz zwischen der Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EGFFH) und dem First gemessen bis Außen-

kante Dachhaut. Die Traufhöhe der talseitigen Häuser wird auf 3,80 m gemessen ab der Erdge-

schossfußbodenhöhe (EGFFH), die Traufhöhe der bergseitigen Gebäude auf 6,50 m gemessen ab

der Untergeschossfußbodenhöhe (UGFFH) festgelegt. Die Traufhöhe wird gemessen zwischen der

Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EGFFH) bzw. der Untergeschossfußbodenhöhe (UGFFH) und

dem Schnittpunkt der aufgehenden Wand mit der Außenkante Dachhaut.

Für Verdichtete Bebauung gilt:

Die talseitige Traufhöhe TH (zur Straße „Zum Hühnerbühl) wird definiert als Höhendifferenz zwi-

schen der Untergeschossfertigfußbodenhöhe (UGFFH) und der Oberkante der Attika und ist auf

max. 9,00 m begrenzt, die bergseitige Traufhöhe TH (zur Ste-Marie-du-Mont-Straße) wird definiert

als Höhendifferenz zwischen der Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EGFFH) und der Oberkante der

Attika.

Die Firsthöhe FH bzw. die Gesamthöhe des Gebäudes wird auf 12,50 m begrenzt bezogen auf die

Untergeschossfertigfußbodenhöhe (UGFFH).

Die Dachneigung beträgt 0 °.

Die Höhenlage der Gebäude wird im Verhältnis zu den Verkehrsflächen festgelegt. Durch die Festle-

gung der EGFFH wird die vorhandene Geländesituation aufgenommen, so dass sich die Bebauung

optimal in das Gelände einfügen kann.

Um eine moderne Dachgestaltung zuzulassen, sind mit Ausnahme von Flach- und Tonnendächern

bei Einzel- und Doppelhäusern alle Dachformen zulässig. Die Dachneigung der Hauptgebäude kann

zwischen 15° und 40° gewählt werden, wodurch auch moderne Architekturformen möglich sind. Ga-
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ragen und Carports können ausnahmsweise mit Flachdach gebaut werden, wenn eine intensive oder

extensive Dachbepflanzung vorgesehen wird.

Die Mehrfamilienwohnhäuser sind mit einem intensiv oder extensiv begrünten Flachdach zu bauen.

Durch die im Bebauungsplan eingetragenen Firstrichtungen soll eine geordnete städtebauliche Ent-

wicklung des Baugebiets sichergestellt werden.

Die Gestaltungsvorgaben für Dachaufbauten / Dacheinschnitte, Dächer von Garagen, Carports und

Nebenanlagen wurden soweit wie möglich reduziert, um vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu er-

möglichen.

Um die Versiegelung der Grundstücksflächen zu reduzieren, sind Garagen und Carports nur inner-

halb der überbaubaren Grundstücksfläche zugelassen. Damit ausreichend große Aufstellflächen vor

Garagen vorhanden sind, ist ein Mindestabstand als Stauraum von 5,00 m vorgegeben. Um ausrei-

chende Stellplatzflächen auf den Grundstücken zu ermöglichen, können diese auch außerhalb der

überbaubaren Grundstücksflächen entstehen.

Um Einwirkungen auf das Landschaftsbild zu reduzieren, werden für die Dacheindeckungen keine

leuchtenden oder reflektierenden Materialien und Farbtöne zugelassen.

Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche mög-

lich, wobei Anlagen zur Nutztierhaltung nicht erlaubt sind.

Für die Bepflanzungen sind vorzugsweise Pflanzen der beiliegenden Pflanzenlisten zu verwenden.

Aufgrund des Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes des angetroffenen Bodens, ist eine Versickerung nur

bedingt möglich. Versickerungswirksame Materialien, z. B. Rasengittersteinen, Pflastersteinen mit

Rasenfuge, offenporiges Pflaster oder eine befestigte Fahrspur auf Rasenfläche, sollen bei der Be-

festigung der Stellplätze, Zufahrten und Zugänge verwendet werden (vgl. Örtliche Bauvorschriften

Punkt1.6), um die Oberflächenversiegelung zu reduzieren.

Um ein durchgängiges Straßenbild zu gewährleisten, sind die Einfriedungen nur als offene Einfrie-

dungen mit einer maximalen Höhe von 1,25 m zugelassen. Geschlossene Einfriedungen sind aus

diesem Grund auch nur mit Einschränkungen der Höhe von max. 1,80 m und der Gesamtlänge von

max. 4,00 m ausnahmsweise zwischen den Baugrundstücken zugelassen.

Im Bereich der verdichteten Bebauung sind Stützmauern mit max. 2,00 m Höhe zur Abfangung des

Höhenunterschiedes auf den Grundstücken zulässig.
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Die zulässigen Werbeanlagen werden auf einer Größe bis max. 1 qm beschränkt und sind nur am

Ort der Leistung möglich. Ausgenommen hiervon sind auf der Gebäudewand aufgemalte Werbe-

schriften. Die Beleuchtung von Werbeanlagen ist unzulässig, um Einwirkungen auf das Landschafts-

bild und die Umgebung auszuschließen.

Die Errichtung von mehr als einer Außenantenne sowie von Freileitungen jeglicher Art ist nicht zu-

lässig. Diese Einschränkung ist notwendig, um das Ortsbild in dieser Lage nicht zu beeinträchtigen.

Es soll so ein möglicher „Wildwuchs“ von Antennen und Freileitungen unterbunden werden. Für die

Geschosswohnungsbauten sind max. 3 terrestrische oder Satellitenantennen möglich.

Die Stellplatzverpflichtung wurde auf zwei Stellplätze pro Wohnung erhöht. Die Festlegung einer

über § 37 LBO hinausgehenden Anzahl von Stellplätzen je Wohneinheit bei der Errichtung von Ge-

bäuden ist auf Grund der ländlichen Struktur mit einem geringen Angebot des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs geboten, um den tatsächlichen Bedarf weitgehend zu decken. Diese Verpflichtung

ist notwendig, um auf der Erschließungsstraße und den Wohnstraßen einen reibungslosen Verkehrs-

fluss zu gewährleisten und Verkehrsbehinderungen und Verkehrsbeeinträchtigungen zu vermeiden.

Im Baugebiet selbst wird nur eine begrenzte Anzahl öffentlicher Stellplätze ausgewiesen.

Zentral am Beginn der Straßen „Auf der Ebene“ und „Zum Hühnerbühl“ und auch für die Kinder des

bestehenden Baugebietes „Bandhaus III“ leicht erreichbar, ist ein Spielplatz mit einer Fläche von 461

m² vorgesehen. Dieser Kleinkinderspielplatz ist auf Grund seiner Lage auch für die spätere südliche

Erweiterung des Bebauungsplanes („Bandhaus IV - Teil 2“) direkt zu erreichen.

XI. Erschließung des Baugebietes

XI.1 Äußere Verkehrserschließung

Die Anbindung des Baugebietes Bandhaus IV Teil 1 an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz

erfolgt über die Straße „Zum Bandhaus“. Die Straße „Zum Bandhaus“ mündet in die B 290, Land-

straße ein.

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde eine Berechnung zur Leistungsfähigkeit der

Kreuzung B 290 / „Zum Bandhaus“ durchgeführt. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich

auf Grund der Verkehrsmengen in den einzelnen Knotenpunktszufahrten insbesondere für die Links-

einbieger in die B 290 sehr lange Wartezeiten ergeben. Um die Verkehrsabwicklung zu verbessern,

soll bei der Erschließung des Bebauungsplanes eine Lichtsignalanlage errichtet werden. Hierzu wer-

den Abstimmungen mit dem Straßenbaulastträger erfolgen.
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XI.2 Innere Verkehrserschließung

Die innere Erschließung erfolgt im Anschluss an den Kreisverkehrsplatz über die Erschließungsstra-

ße „Zum Hühnerbühl“ mit einseitigem Gehweg und einer Gesamtbreite von 7,00 m und die Wohn-

straße „Auf der Ebene“ mit einer Gesamtbreite von 5,50 m einschl. der Bordsteine. Von der Straße

„Zum Hühnerbühl“ zweigt eine Wohnstraße als Verbindung zur bestehenden „Ste.-Marie-du-Mont-

Straße“ ab. Die Wohnstraßen sind als Mischverkehrsflächen zur gleichberechtigten Nutzung aller

Verkehrsteilnehmer vorgesehen

Sowohl die Straße „Zum Hühnerbühl“ und die Straße „Auf der Ebene“ sind Stichstraßen und verfü-

gen über eine provisorische Wendemöglichkeit am Ende

Die Fußwege mit Treppenanlagen sind mit 2,00 m Breite geplant. Über die Fußwege bestehen die

Verbindungen zur freien Landschaft und zu den anderen Straßen im Gebiet.

XII. Ver- und Entsorgung

Die Versorgung des Baugebietes mit Strom, Gas und Wasser wird vom Stadtwerk Tauberfranken in

Bad Mergentheim sichergestellt. Der Bau der Telekommunikationseinrichtungen wird in Abstimmung

mit dem entsprechenden Versorgungsunternehmen durchgeführt.

Für die Erdverlegung der Mittelspannungsenergieversorgungskabel wird ein Leitungsrecht zwischen

Bandhaus III und Bandhaus IV eingetragen.

XII.1 Entwässerung

Die Entwässerung des Gebietes Bandhaus IV erfolgt im Trennsystem.

XII.1.1 Schmutzwasser

Das im Planungsbereich des Baugebietes Bandhaus IV Teil 1 anfallende Schmutzwasser wird über

die bereits im Anschluss an den Kreisverkehrsplatz in den Straßen „Zum Hühnerbühl“ und „Auf der

Ebene“ verlegten Kanäle abgeleitet. Für die Ableitung aus der geplanten Wohnstraße im Gebiet

Bandhaus IV -Teil 2 muss die Leitung im Fußweg verlegt werden.

Die weitere Ableitung erfolgt zum Pumpwerk Edelfingen.

XII.1.2 Regenwasser

Das im Gebiet Bandhaus IV Teil 1 anfallende Regenwasser wird über neu zu verlegende Leitungen

gesammelt und in die bestehende Leitungen im Gebiet Bandhaus III eingeleitet. Derzeit wird das an-

fallende Regenwasser über das Schachtbauwerk in der Straße „Zum Bandhaus“ in den Mischwas-

serkanal eingeleitet. Künftig erfolgt die Trennung von Schmutz-/ Mischwasser und dem Regenwas-
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ser aus der Trennkanalisation. Ab dem Schachtbauwerk im Kreuzungsbereich wird eine neue Re-

genwasserableitung zur Tauber gebaut.

XII.2 Außengebietswasser

Das östlich des Baugebietes Bandhaus IV Teil 1 anfallende Außengebietswasser wird über den

Feldweg gesammelt und über das bestehende Einlaufbauwerk in den Regenwasserkanal eingeleitet.

XII.3 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erfolgt über die Erweiterung der bestehenden Wasserversorgungsanlagen.

XIII. Immissionsschutz

Zur weiteren Erschließung des Baugebietes Bandhaus IV wurde ein Immissionsschutzgutachten er-

stellt. In diesem Gutachten wurden die aus dem Verkehr entstehenden Emissionen berücksichtigt.

Auf Grund dieses Gutachtens wird der, bereits im Zuge der Erschließung des Baugebietes Bandhaus

III errichtete, Lärmschutzwall durch das Aufsetzen einer Lärmschutzwand auf eine Gesamthöhe von

5,00 m gemessen auf der Baugebietsseite erhöht.

Zum Schutz des Gebietes Bandhaus IV wird der vorhandene Lärmschutzwall verlängert und am En-

de des Baugebietes nach Osten abgekröpft. Da für den Bau der erforderlichen Lärmschutzanlage

nur 12 m Breite zur Verfügung stehen, wird auch hier eine kombinierte Anlage mit aufgesetzter

Lärmschutzwand, mit einer Gesamthöhe von 5,00 m gemessen auf der Baugebietsseite, errichtet.

(vgl. Anlage Schallimmissionsprognose Verkehrsgeräusche, Büro Wölfel)

Bei den im Lageplan mit I bis X gekennzeichneten Gebäuden entlang der Straße „Auf der Ebene“

sind bei der Nutzung des Obergeschosses für Aufenthalts- und Schlafräume passive Lärmschutz-

maßnahmen vorzusehen.

Räume, die dem dauernden Aufenthalt von Personen dienen, sind durch eine geeignete Grundriss-

gestaltung auf den lärmabgewandten Gebäudefassaden anzuordnen. Die Einhaltung der erforderli-

chen Schalldämmanforderungen der Außenbauteile (nach VDI 2719) ist im bauordnungsrechtlichen

Verfahren nachzuweisen. Schlafräume sind zusätzlich mit schallgedämmten Lüftungen auszustatten,

die den Anforderungen an die Luftschalldämmung der jeweiligen Fenster entsprechen.

Auf die schallimmissionstechnische Untersuchung des Ingenieurbüros für Bauphysik Wölfel vom Au-

gust 2014 wird hingewiesen.
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Die Stadt Bad Mergentheim hat ein Luftschadstoffgutachten gemäß 39. BImSchV in Auftrag geben,

um die Auswirkungen des Verkehrs auf der B 290 mit den daraus resultierenden Schadstoffeinträgen

in das Baugebiet untersuchen zu lassen. Als Ergebnis des Gutachtens kann festgehalten werden,

dass die geltenden Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV nicht erreicht und nicht überschritten

werden. Somit sind im Rahmen des geplanten Baugebiets aus lufthygienischer Sicht keine Konflikte

zu erwarten (vgl. Anlage - Luftschadstoffgutachten, Büro Wölfel).

XIV. Umweltbericht / Umweltverträglichkeit

Für das geplante Baugebiet Bandhaus IV wurde der Umweltbericht als Bestandteil der Begründung

durch das Büro ANDRENA (Werbach) erstellt. Der Umweltbericht umfasst den hier vorliegenden Be-

bauungsplan Bandhaus IV Teil 1 sowie den Bereich Bandhaus IV Teil 2, dessen Umsetzung zu ei-

nem späteren Zeitpunkt geplant ist. Die Zuordnung von Kompensationsmaßnahmen erfolgt prozen-

tual entsprechend der Flächengrößen der Teile 1 und 2 von Bandhaus IV (vgl. Kap. XIV.4.1.2).

Die überplante Fläche des Baugebietes Bandhaus IV Teil 1 einschließlich der Fläche für den Lärm-

schutzwall beträgt 21.907 m2. Die Gesamtfläche der Baugrundstücke beträgt dort 14.668 m2. Es

wurde eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Daraus ergibt sich eine maximal mögliche Grund-

fläche von 5.867 m2, die von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Damit liegt das Baugebiet

unter der im Anhang zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) unter Ziffer 18.7

genannten Schwellenwerten für die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. einer

allgemeinen Vorprüfung.

Die allgemeinen Zielsetzungen hinsichtlich der Eingriffe in Natur und Landschaft lauten:

1. Vermeidung von Eingriffen, soweit möglich

2. Minimierung unvermeidbarer Beeinträchtigungen durch Eingriffe

3. Ausgleich unvermeidbarer Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.

Ist der Ausgleich nicht möglich, sind Ersatzmaßnahmen durchzuführen, sofern weitere Belange wie

z.B. der dringende Schaffung von Wohnbedarf nicht überwiegen.

XIV.1 Grundlagen des Umweltberichtes

XIV.1.1 Anlass

Die Stadt Bad Mergentheim plant im Ortsteil Edelfingen die Erweiterung eines bestehenden Wohn-

gebietes mit dem Namen "Bandhaus IV", da ein erhöhter Bedarf an erschwinglichen Bauflächen be-

steht, insbesondere bei jungen Familien. Dazu ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich.
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Das BauGB schreibt in § 2 (4) die Durchführung einer Umweltprüfung vor, in der die voraus-

sichtlichen, erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und

bewertet werden. Dieser Umweltbericht wird hiermit als Teil der "Begründung" vorgelegt.

Neben dem eigentlichen Baugebiet wird in diesem Umweltbericht auch die geplante Regenwasserlei-

tung zwischen dem geplanten Baugebiet und der Tauber westlich davon betrachtet.

XIV.1.2 Prüfung des Anwendungsbedarfs der Eingriffsregelung

Eine Planung unterliegt der Verpflichtung, die naturschutzfachliche Eingriffsregelung nach § 1a Abs.3

BauGB i.V.m. § 14 BNatSchG zu berücksichtigen, wenn aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergän-

zung oder Aufhebung eines Bauleitplanes ein Eingriff in Natur und Landschaft zu erwarten ist. Dies

ist bei der vorliegenden Planung der Fall.

XIV.1.3 Inhalte, Ziele und Festsetzungen der Bauleitplanung

Die Details zu den Zielen und Festsetzungen des Bebauungsplanes sind dem Rechtsplan, den

"Textlichen Festsetzungen", den "Örtlichen Bauvorschriften" sowie den entsprechenden Kapiteln der

hier vorliegenden "Begründung" zum Rechtsplan zu entnehmen.

XIV.1.4 Umfang / Detaillierungsgrad der Umwelterhebungen

Der § 2 Abs. 4 BauGB beauftragt die Gemeinde, für jeden Bauleitplan festzulegen, in welchem Um-

fang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umweltbelange für die Abwägung erforderlich ist

("Scoping-Verfahren"). Dabei bezieht sich die Umweltprüfung auf das, was nach gegenwärtigem

Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad

des Bauleitplans in angemessener Weise verlangt werden kann.

Für den hier vorliegenden Umweltbericht wird für die einzelnen Schutzgüter der in Tab. 1 dargestellte

Untersuchungsumfang und Detaillierungsgrad festgelegt.

Außerdem sieht § 4 Abs. 1 BauGB vor, dass die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung

aufgefordert werden. Dazu fanden Abstimmungen mit Herrn Karl-Heinz Geier (Untere Naturschutz-

behörde) im April 2012 statt. Zudem erfolgte ein Scoping-Termin beim Landratsamt des Main-

Tauber-Kreises am 15.01.2015, bei dem alle erforderlichen Fachbereiche vertreten waren.
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Tabelle 1
Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelterhebungen

bezogen auf die Schutzgüter bzw. das Monitoring

Schutzgut Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelterhebungen

Arten und Lebens-
gemeinschaften

 Erfassung der Biotoptypen (nach LUBW 2009)

 Dicke Trespe (Bromus grossus): eine Begehung im Juli 2012

 Feldhamster: Suche nach Spuren, eine Begehung im Mai 2012

 Brutvögel: dreimalige Begehung zw. April und Juni 2012

 Potentialabschätzung weiterer europarechtlich streng geschützter
Arten (Fledermäuse, Reptilien, Käfer usw.) durch eine einmalige Bege-
hung im April 2012

 Auswertung von Bestandserfassungen zum Flurneuordnungsverfahren
"Bad Mergentheim-Edelfingen"

 Auswertung des Daten- und Kartendienstes der LUBW

 Auswertung Landschaftsplan (Stand 1991)

Boden

 Auswertung der Geologischen Karte 1:25.000

 Auswertung Bodenübersichtskarte 1:200.000

 Auswertung des Daten- und Kartendienstes der LUBW

 Auswertung Landschaftsplan (Stand 1991)

Wasser
 Auswertung des Daten- und Kartendienstes der LUBW

 Auswertung Landschaftsplan (Stand 1991)

Klima

 Auswertung Klimaatlas Baden-Württemberg

 Auswertung des Daten- und Kartendienstes der LUBW

 Auswertung Landschaftsplan (Stand 1991)

 Auswertung weiterer Literaturquellen

Luftqualität / Lärm-
schutz

 Auswertung des Daten- und Kartendienstes der LUBW

 Auswertung Landschaftsplan (Stand 1991)

 Auswertung weiterer Literaturquellen, u. a. KITTSTEINER & BERGOLD-
NITAJ (2014)

Landschaftsbild / Er-
holung

 Auswertung Luftbild und Topografische Karte

 Erhebung vor Ort

 Auswertung Landschaftsplan (Stand 1991)

Bevölkerung /
menschliche Gesund-
heit

 Auswertung Landschaftsplan (Stand 1991)

 Auswertung weiterer Literaturquellen

Kulturgüter / sonstige
Sachgüter

 Auswertung Landschaftsplan (Stand 1991)

 Auswertung weiterer Literaturquellen

Monitoring Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelterhebungen

Sämtliche Schutzgüter

 Kontrollen während der Bauphase

 Erfolgskontrollen auf den Kompensationsflächen (je nach Maßnahme
1- bis 2-mal pro Jahr innerhalb der ersten drei Jahre)

 Mittel- bis langfristige Entwicklungskontrollen sowohl in den Eingriffs-
bereichen als auch in den Ausgleichsflächen (ca. alle 5 Jahre)

 Spezielle Erfolgskontrollen zu Maßnahmen für europarechtlich streng
geschütze Arten (Art und Umfang vgl. artenschutzrechtliche Prüfung)
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XIV.1.5 Ziele des Umweltschutzes mit Bauleitplan-Relevanz

Die Details zu den Zielen und Festsetzungen des Bebauungsplanes sind dem Rechtsplan, den

"Textlichen Festsetzungen", den "Örtlichen Bauvorschriften" sowie den entsprechenden Kapiteln der

hier vorliegenden "Begründung" zum Rechtsplan zu entnehmen.

XIV.1.5.1 Ziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Vereinbarungen

a) Ziele und Vereinbarungen der Europäischen Union

Bei der Planung eines Eingriffs in Natur und Landschaft ist die europäische Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (FFH-RL) sowie die Vogelschutzrichtlinie von Bedeutung. Es ist nach § 34 BNatSchG zu

prüfen, ob ein NATURA 2000-Gebiet (FFH- oder Vogelschutzgebiet) in seinen Erhaltungs- oder

Schutzzielen erheblich beeinträchtigt werden kann.

Zudem ist nach § 44 BNatSchG zu prüfen, ob nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng zu schüt-

zende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse von dem Eingriff beeinträchtigt

werden. Geprüft wird dabei auch die Bedeutung des Gebietes für die heimische wildlebende Vogel-

welt, die dem europäischen Schutz gemäß der Vogelschutzrichtlinie unterliegt.

Das Regenwasser des geplanten Baugebietes soll in die Tauber westlich davon geleitet werden.

Dieser Tauberabschnitt gehört zum FFH-Gebiet "Westlicher Taubergrund" (6523-341), also einer

gemeldeten Fläche des EU-Schutzgebietssystems NATURA 2000. Eine erhebliche Beeinträchtigung

der Erhaltungs- oder Schutzziele dieses Gebietes durch die geplante Regenwassereinleitung kann

nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Darum ist eine Natura 2000-Vorprüfung

notwendig. Diese stellt ein gesondertes Gutachten dar, vgl. ANDRES (2015).

Von den nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng zu schützenden Tier- und Pflanzenarten konnten

einige nachgewiesen werden, bei anderen ist ein Vorkommen möglich. Das Areal ist Teil des Le-

bensraums einiger wildlebender europäischer Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Vogelschutz-

richtlinie. Zur Berücksichtigung der europarechtlich streng geschützten Arten erfolgt eine spezielle ar-

tenschutzrechtliche Prüfung (saP). Diese stellt ein gesondertes Gutachten dar, vgl. ANDRES & BUSCH

(2016).

b) Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz

Eine Planung unterliegt der Verpflichtung, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach § 1a Abs.

3 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 14 BNatSchG zu berücksichtigen, wenn aufgrund der Aufstellung, Änderung,

Ergänzung oder Aufhebung eines Bauleitplans ein Eingriff in Natur und Landschaft zu erwarten ist.

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG sind Veränderungen der Gestalt oder

Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung

stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes

oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Die vorliegende Planung lässt einen sol-

chen Eingriff erwarten, folglich ist die Eingriffsregelung anzuwenden.
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Weiterhin ist zu prüfen, ob die Eingriffsfläche Teil eines Schutzgebietes im Sinne der §§ 26-33

NatSchG BW ist. Die Prüfung ergab, dass sowohl ein Landschaftsschutzgebiet (LSG) als auch ge-

setzlich geschützte Biotope von der Planung betroffen sind. Das Landschaftsschutzgebiet ist insofern

betroffen, dass eine Teilfläche der geplanten Lärmschutzwallverlängerung im LSG liegt, geplante

Bebauung liegt nicht im LSG.

c) Bundesbodenschutzgesetz / Landesbodenschutzgesetz

Der § 4 (2) des Bodenschutzgesetzes von Baden-Württemberg schreibt vor, dass bei der Planung

und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Veränderungen der Erdoberfläche die Belange

des Bodenschutzes zu berücksichtigen sind. Insbesondere ist auf einen sparsamen und schonenden

Umgang mit dem Boden zu achten. Dies wurde in der Planung berücksichtigt.

d) Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz

Für den vorliegenden Bebauungsplan ist in erster Linie das Vorhandensein eines Wasser-

schutzgebietes (§ 45 Wassergesetz BW) oder eines Überschwemmungsgebietes (§ 66 Wasserge-

setz BW) von Bedeutung. Die Regenwasserleitung wird voraussichtlich auf etwa 240 m Strecke

durch das Überschwemmungsgebiet der Tauber führen (ÜSG Tauber II), Wasserschutzgebiete sind

voraussichtlich nicht betroffen.

XIV.1.5.2 Ziele aus einschlägigen Fachplanungen

a) Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg

Der Landesentwicklungsplan enthält für das Untersuchungsgebiet keine Eintragungen, die für die

Umweltprüfung relevant sind.

b) Regionalplan Heilbronn-Franken

Im Regionalplan der Region Heilbronn-Franken sind für das Untersuchungsgebiet die folgenden

Festlegungen erwähnt:

 Die Flächen von "Bandhaus IV" sind als geplante "Siedlungsfläche Wohnen und Mischge-
biet" dargestellt.

 Das gesamte Umfeld um die bebauten Bereiche von Edelfingen, mit Ausnahme der Fläche
des Bebauungsplans, ist Vorranggebiet für die Erholung dargestellt.

 Die Tauberaue westlich des geplanten Baugebietes ist Vorranggebiet für den vorsorgenden
Hochwasserschutz.

 Die Flächen zwischen Edelfingen, Löffelstelzen und Bad Mergentheim sind fast durchweg als
Regionaler Grünzug (Vorranggebiet) dargestellt, das geplante Baugebiet und sein näheres
Umfeld allerdings nicht.



Stadt Bad Mergentheim, Gemarkung Edelfingen – Bebauungsplan „Bandhaus IV - Teil 1“
Begründung

WALTER + PARTNER GbR BERATENDE INGENIEURE VBI Seite 20 von 86

c) Flächennutzungsplan

Im Flächennutzungsplan der Stadt Bad Mergentheim (Digitalisierte Fassung, Stand November 2012)

sind die Flächen von "Bandhaus IV" als geplantes Wohngebiet ausgewiesen.

d) Landschaftsplan

Im Landschaftsplan der Stadt Bad Mergentheim (Stand 1992) sind folgenden Dinge erwähnt:

 Die Flächen von "Bandhaus IV" sind als Wohnbauflächen mit langfristiger Entwicklungsmög-
lichkeit dargestellt.

 Auf die Kalt- und Frischluftzufuhr in die Siedlungen hinein, die von den unbebauten Hängen
östlich von Edelfingen aus stattfindet (vor allem im Bereich der "Talmulde"), wird hingewiesen.

 Eine Eingrünung mit markanten Gehölzen, insbesondere am Südostrand von Edelfingen, wird
für erforderlich gehalten, da es dort an Strukturen zur Ortsrandgestaltung mangelt.

 Die Tauberaue westlich des geplanten Baugebietes ist als Überschwemmungsgebiet und zu-
gleich als Bereich mit wichtiger Frischluftregeneration in Tallage dargestellt.

XIV.1.5.3 Berücksichtigung der Ziele der Bauleitplanung

Die Anlage zu § 2 (4) und § 2a BauGB schreibt vor, dass dargestellt werden soll, wie die in einschlä-

gigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan

von Bedeutung sind, bei der Aufstellung berücksichtigt werden.

Die oben genannten Fachgesetze und Fachpläne werden u. a. durch folgende Vorkehrungen bei der

Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt:

 Erstellung einer Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung

 Berücksichtigung der Erhaltungs- und Schutzziele des FFH-Gebietes "Westlicher Tauber-
grund" (s. auch Natura 2000-Vorprüfung)

 Berücksichtigung der Schutzbelange der nach Anhang IV FFH-Richtlinie und der Vogel-
schutzrichtlinie geschützten Tier- und Pflanzenarten (s. auch spezielle artenschutzrechtliche
Prüfung)

 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden.

XIV.2 Verfahren der Umweltprüfung

XIV.2.1 Vorgehensweise und Methodik der Umweltprüfung

Die Umweltprüfung umfasst die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorha-

bens. Dazu wird zunächst eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Um-

weltzustands erstellt. Auf diesen Daten aufbauend wird eine Prognose des Umweltzustands bei

Durchführung und bei Nichtdurchführung der Planung erarbeitet. Anschließend wird im Rahmen der

Anwendung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung die Notwendigkeit und der Umfang von

Ausgleichsmaßnahmen ermittelt, wobei mögliche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen be-

rücksichtigt werden.



Stadt Bad Mergentheim, Gemarkung Edelfingen – Bebauungsplan „Bandhaus IV - Teil 1“
Begründung

WALTER + PARTNER GbR BERATENDE INGENIEURE VBI Seite 21 von 86

XIV.2.1.1 Methodik der Bestandserfassung und Bewertung

Zur Dokumentation der Arten- und Lebensgemeinschaften wurden die vorhandenen Biotoptypen er-

fasst. Dazu dienten die Kartierschlüssel nach LUBW (2009) in Verbindung mit VOGEL & BREUNIG

(2005).

Gezielte Arterfassungen fanden zu einigen europarechtlich streng geschützten Arten bzw. Arten-

gruppen statt (Dicke Trespe, Feldhamster, Brutvögel). Zudem wurde anhand vorkommender Habita-

te und Strukturen das Potenzial an sonstigen europarechtlich streng geschützten Arten ermittelt (s.

auch spezielle artenschutzrechtliche Prüfung).

Weiterhin wurde im Rahmen der Natura 2000-Vorprüfung das Tauberufer im Bereich der geplanten

Regenwassereinleitung auf ein Vorhanden von Biberspuren geprüft. Zudem fanden Einschätzungen

statt, ob weitere Zielarten des FFH-Gebietes betroffen sein könnten (s. auch Natura 2000-

Vorprüfung).

Zur Erfassung des Zustands der übrigen Schutzgüter dienten in erster Linie Daten vorhandener

Quellen, insbesondere die über den Daten- und Kartendienst der LUBW abfragbaren Daten (u. a.

das "Informationsportal Landschaftsplanung"). Ergänzendes wurde im Rahmen der Bestandserhe-

bung vor Ort ermittelt (vgl. Tab. 1).

XIV.2.1.2 Bewertungs-Methode

Die Bewertung des derzeitigen Zustands der einzelnen Schutzgüter erfolgt verbal-argumentativ im

Rahmen einer fachgutachterlichen Beurteilung, wobei eine fünfstufige Skala für die Gesamtbewer-

tung verwendet (keine, geringe, mäßige, mittlere, hohe Bedeutung).

Die Intensität der prognostizierten Beeinträchtigungen wird ebenfalls verbal-argumentativ im

Rahmen einer fachgutachterlichen Beurteilung bewertet. Auch dabei kommt eine fünfstufige Skala

für die Gesamtbewertung zum Einsatz (keine, geringe, mäßige, mittlere, hohe Beeinträchtigungen).

Die Erheblichkeitsschwelle zur Festlegung erheblicher Eingriffe im Sinne des Naturschutzgesetzes

liegt zwischen den "geringen" und "mittleren" Beeinträchtigungen.

XIV.2.1.3 Verfahren zur Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung

Im vorliegenden Umweltbericht kommt für das Schutzgut "Arten und Lebensgemeinschaften" das

Bewertungsverfahren von VOGEL & BREUNIG (2005) zur Anwendung. Dabei wird das Modul "Feinbe-

wertung" für den Zustand vor dem Eingriff bzw. vor der Aufwertung verwendet, und das "Planungs-

modul" für den zukünftigen Zustand nach dem Eingriff bzw. nach der Aufwertung.

Der Kompensationsbedarf beim Schutzgut "Boden" wird in Anlehnung an die Arbeitshilfe "Das

Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung" ermittelt (LUBW 2012), wobei auch

Bilanzierungsverfahren der Ökokonto-Verordnung (ÖKVO vom 19.12.2010) einfließen.
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Bezüglich der Berücksichtigung der Schutzgüter "Klima" bzw. "Luftqualität / Lärmschutz" dient

die "Städtebauliche Klimafibel" bzw. die "Städtebauliche Lärmfibel" als Informationsgrundlage (Minis-

terium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg 2012, 2013).

Darüber hinaus orientiert sich die Vorgehensweise an den Arbeitshilfen "Die naturschutzrechtliche

Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" (LFU 2000) sowie an den "Empfehlungen für die Bewertung

von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleitplanung und die Ermittlung von Art und Umfang

von Kompensationsmaßnahmen sowie deren Umsetzung" (KÜPFER 2005).

XIV.2.2 Kenntnislücken und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Daten

Bei der Recherche zu den planungsrelevanten Umweltdaten haben sich keine für die Beurteilung der

Umweltwirkungen bedeutsamen Datendefizite ergeben.

XIV.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

XIV.3.1 Allgemeine Gebietsbeschreibung

XIV.3.1.1 Abgrenzung des Untersuchungs- und Eingriffsraumes

Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes sind den Plänen und textlichen Ausführungen zum Be-

bauungsplan zu entnehmen.

XIV.3.1.2 Geographische und naturräumliche Lage

Das Eingriffsgebiet (inkl. der geplanten Kanaltrasse) liegt auf einer Meereshöhe von ca. 195 m bis

240 m über NN. Es befindet sich am Südostrand von Edelfingen direkt südlich an ein bestehendes

Wohngebiet angrenzend (vgl. Abb. 1).

Das Planungsgebiet liegt gemäß der naturräumlichen Gliederung Baden-Württembergs in der Groß-

landschaft "Neckar- und Tauber-Gäuplatten" bzw. in der naturräumlichen Haupteinheit "Tauberland"

(129).
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Abb. 1: Blick auf die Fläche des geplanten Baugebietes mit seinem Umfeld. Derzeit prägen Acker-
flächen das Plangebiet, die an ein bestehendes Wohngebiet angrenzen. Blick von Nordost
nach Südwest (Foto: C. ANDRES, 28.06.2012)

XIV.3.1.3 Relief, Geologie, Boden und Hydrologie

Bei dem Plangebiet handelt sich um einen westexponierten Hang. Der geologische Untergrund

besteht im Osten und Süden des geplanten Baugebietes aus Unterem Muschelkalk (mu). Westlich

angrenzend herrschen pleistozäne Lockergesteine vor (Löß, Lehm, Lößlehm). In der Tauberaue bil-

den holozäne Auelehme den Untergrund (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Geologische Verhältnisse im Eingriffsgebiet und seinem Umfeld: grün = Trias (Unterer
Muschelkalk), gelb = Quartär (pleistozäner Lehm, Löß und Lößlehm bzw. holozäne Abla-
gerungen in den Talauen) (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW, www.lubw.baden-
wuerttemberg.de).
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Entsprechend zum geologischen Untergrund können im Plangebiet drei verschiedene bodenkundli-

che Einheiten unterschieden werden. Über dem Muschelkalk findet man Rendzinen aus Kalkstein-

schutt und Kalksteinschuttzersatz. Im Bereich stärkerer Lößauflagen sind Pararendzinen ausgebil-

det. Wo holozäne Auenlehme den Untergrund prägen, sind die Bodentypen Auenpararendzina und

Braune Auenböden vorhanden (vgl. Abb. 3). Die vorherrschende Bodenart ist Schluff im Wechsel mit

Lehm.

Abb. 3: Bodenkundliche Einheiten im Eingriffsgebiet und seinem Umfeld: lila = Rendzinen aus
Kalksteinschutt und -zersatz, grau = Pararendzinen aus Löß, hellblau = Auenpararendzi-
nen und Braune Auenböden (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW,
www.lubw.baden-wuerttemberg.de).

Die Grundwasserneubildung beruht auf flächiger Versickerung der Niederschläge in den Boden.

Die Durchlässigkeit der Böden des Untersuchungsgebietes ist relativ hoch (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Bodenwasserregime im Eingriffsgebiet und seinem Umfeld: hellgelb = gut und mittel-
durchlässige Böden im Karstgebiet, dunkelgelb = durchlässige Böden in geneigtem Ge-
lände bzw. ebener Lage (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW, www.lubw.baden-
wuerttemberg.de).
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Die Tauber bildet den Westrand des Untersuchungsgebietes, ansonsten sind keine Oberflächen-

gewässer vorhanden (abgesehen von kleinen Gartenteichen). Die geplante Kanaltrasse führt im

Westen durch das Überschwemmungsgebiet der Tauber (vgl. Abb.5).

Abb.5: Überschwemmungsgebiete im Eingriffsgebiet und seinem Umfeld: blau = gesetzlich
festgelegtes Tauber-Überschwemmungsgebiet (HQ 100; § 66 Wassergesetz BW). (Quel-
le: Daten- und Kartendienst der LUBW, www.lubw.baden-wuerttemberg.de).

XIV.3.1.4 Klima

Der Raum um Edelfingen zeichnet sich durch vergleichsweise hohe Wärme und Trockenheit aus

(Weinbauklima).

Die mittleren Niederschlagsmengen liegen unter 700 mm pro Jahr. Die mittlere Jahrestemperatur

liegt über 9,0°C. Die mittleren bodennahen Windgeschwindigkeiten liegen unter 3,2 m/sec (10 m

über Grund). Die Durchlüftung ist in den Tallagen der Tauber schlecht (geringe Windgeschwindigkeit

in Verbindung mit hoher Inversionshäufigkeit).

XIV.3.1.5 Potenzielle natürliche Vegetation

Als potenzielle natürliche Vegetation würde sich im Untersuchungsgebiet an den Hängen ein Wald-

gersten-Buchenwald einstellen (im Übergang zu und/oder Wechsel mit Waldmeister-Buchenwald). In

der Tauberaue wäre der Eichen-Eschen-Hainbuchen-Feuchtwald mit flussgegleitenden Auenwäldern

gegeben (REIDL et al. 2013).
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XIV.3.1.6 Aktuelle Nutzung

Das geplante Baugebiet ist aktuell von Ackerbau geprägt, kleinflächig findet auch Grünlandnutzung

statt (vgl. Plan 1a). Im Bereich der geplanten Kanaltrasse wird aktuell sowohl Ackerbau als auch

Grünlandnutzung betrieben. Zudem befinden sich dort Streuobstbestände (vgl. Plan 1b).

XIV.3.1.7 Schutzgebiete

Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Bad Mergentheim" (erste Verordnung vom 20.04.1982, vierte

Verordnung vom 22.11.2005) grenzt im Südwesten, Süden und Osten direkt an das geplante Bau-

gebiet (Abb. 6). Der Südteil des Lärmschutzwalls wird im LSG liegen. Die geplante Kanaltrasse führt

in ihrem Westteil durch das Landschaftsschutzgebiet.

Durch die landesweite Offenland-Biotopkartierung wurde im Jahr 2000 der Auwaldstreifen an der

Tauber sowie eine Schlehen-Hecke im Nordosten des geplanten Baugebietes als §-32-Biotope er-

fasst ("Auwaldstreifen an der Tauber südlich Edelfingen" = Nr. 1-6424-128-1451, "Biotope am Eulen-

berg östlich Edelfingen" = Nr. 1-6424-128-1441, Abb. 6). Darüber hinaus sind inzwischen auch die

Hecke auf dem Lärmschutzwall sowie eine kurze Schlehen-Hecke im Südwesten des Plangebietes

als besonders geschützt nach § 32 NatSchG BW einzustufen (vgl. Plan 1a).

Etwa 220 m südlich des geplanten Baugebietes beginnt das Flächenhafte Naturdenkmal (FND)

"Hohlweg Edelfingen Höheberg / Mergenthaler" (Verordnung vom 10.03.1992).

Die Tauber im Untersuchungsgebiet ist Teil des FFH-Gebietes "Westlicher Taubergrund" (6523-

341), das u. a. für die Groppe und den Lebensraumtyp "Auenwälder mit Erle, Esche, Weide" [91E0*]

ausgewiesen ist (Abb. 7).

Abb. 6 Lage des Landschaftsschutzgebietes "Bad Mergentheim" (grün) sowie der amtlich er-
fassten besonders geschützten Biotope (rot) im Bezug zum geplanten Baugebiet (blaue
Umgrenzungslinie) (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW, www.lubw.baden-
wuerttemberg.de).
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Abb. 7 Lage des FFH-Gebietes "Westlicher Taubergrund" (blau) in Bezug zum Plangebiet (rote
Umgrenzungslinie) bzw. der geplanten Regenwasserleitung (grün) (Quelle: Daten- und
Kartendienst der LUBW, www.lubw.baden-wuerttemberg.de).

XIV.3.1.8 Biotopverbundplanung

Nach § 20 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz haben die Bundesländer den Auftrag, einen Biotopver-

bund zu schaffen, der mindesten 10 % der Landesfläche umfasst. Mit dem Fachplan "Landesweiter

Biotopverbund" schafft das Land Baden-Württemberg die Voraussetzungen für die Umsetzung der

bundesrechtlichen Vorgabe. Der Fachplan ist nicht verbindlich, die Behörden des Landes wurden

vom Ministerrat jedoch beauftragt, die Biotopverbundplanung in geeigneter Weise zu berücksichti-

gen.

Die in der Biotopkartierung erfasste Schlehen-Hecke im Nordosten des geplanten Baugebietes stellt

eine Kernfläche für den Biotopverbund trockener Standorte dar (vgl. Abb. 8).

Abb. 8 Biotopverbund trockener Standorte im Eingriffsgebiet und seinem Umfeld: rot = Kern-
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fläche, orange = Kernraum, gelb = 500-m-Suchraum. (Quelle: Daten- und Kartendienst
der LUBW, www.lubw.baden-wuerttemberg.de).

Ein Teil der Streuobstbestände im Umfeld der geplanten Kanaltrasse bilden Kernflächen bzw. Kern-

räume für den Biotopverbund mittlerer Standorte. Das geplante Baugebiet liegt im 1000-m-Suchraum

für Biotope mittlerer Standorte (vgl. Abb. 9).

Abb. 9 Biotopverbund mittlerer Standorte im Eingriffsgebiet und seinem Umfeld: dunkelgrün =
Kernfläche, olivgrün = Kernraum, dunkles hellgrün = 500-m-Suchraum, helles hellgrün
= 1000-m-Suchraum. (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW, www.lubw.baden-
wuerttemberg.de).

XIV.3.2 Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Zur Beurteilung der Bedeutung und Empfindlichkeit dieses Schutzgutes wird in erster Linie der Be-

stand der vorhandenen Biotoptypen im aktuellen Zustand betrachtet. Zudem wurden die Ergebnisse

der gezielten Arterfassungen in die Beurteilung integriert (vgl. auch spezielle artenschutzrechtliche

Prüfung bzw. Natura 2000-Vorprüfung).

Auf diesen Daten aufbauend, werden die Artenschutzfunktion, die Lebensraumfunktion sowie die Bi-

otopvernetzungsfunktion betrachtet.

XIV.3.2.1 Beschreibung des derzeitigen Zustands

a) Geplantes Baugebiet

Die Biotoptypen im Bereich des geplanten Baugebietes sind in Tabelle 2 aufgelistet und in Plan 1a

dargestellt. Besondere Artvorkommen ergeben sich aus der Tabelle 4 und dem Plan 2a.

Der weitaus größte Teil der Fläche wird von Intensiväckern mit Getreideanbau eingenommen, die

nahezu frei von Ackerwildkräutern sind. Die europarechtlich streng geschützte Dicke Trespe (Bromus

grossus) kommt nicht vor. Feldhamster-Spuren konnten ebenfalls nicht entdeckt werden. Ein Vor-
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kommen dieser Art wird als unwahrscheinlich eingestuft, da die Ackerböden des geplanten Bauge-

bietes überwiegend sehr skelettreich sind. Die Südostecke des Plangebietes ist Teil eines Feldler-

chen-Revieres. Die Feldlerche ist eine bundes- wie landesweit gefährdete Art.

Der Nordwesten des Untersuchungsgebietes ist von einer artenarmen Grünlandansaat aus Wiesen-

Knäuelgras (Dactylis glomerata) und Wiesen-Schwingel (Festuca pratensis) geprägt.

Am Westrand des Gebietes wächst auf einem Lärmschutzwall eine relativ arten- und strukturreiche

Feldhecke mittlerer Standorte aus überwiegend naturraum- und standortheimischen Gehölzarten.

Die Hecke war im Jahr 2012 Revierzentrum von zwei Goldammer- und einem Dorngrasmücken-

Paar. Im Nordosten des Plangebietes, direkt am Rand zum bestehenden Wohngebiet, sowie in der

Südwestecke befindet sich jeweils eine kleine Schlehen-Feldhecke (die erstgenannt besteht aus

zwei Teilen). Feldhecken mittlerer Standorte bzw. Schlehen-Feldhecken zählen ab einer Länge von

20 m zu den gesetzlich geschützten Biotopen (§ 32 NatSchG BW). Bisher ist nur die Schlehen-

Feldhecke im Nordosten des Plangebietes in der amtlichen Biotopkartierung erfasst (Nr. 1-6424-128-

1441: "Biotope am Eulenberg östlich Edelfingen")

Abb. 10 Das geplante Baugebiet ist aktuell von Getreideäckern und einer Grünlandansaat geprägt.

Blick von Süd nach Nord (Foto: C. Andres, 28.06.2012)

Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation ist als schmaler Streifen im Norden und an einer

westexponierten Böschung im Südwesten des Gebietes ausgebildet. Die Bestände sind artenreich

ausgeprägt und weisen relativ viele Magerkeitszeiger auf. Zwei Apfelbäume wachsen im Bereich der

westexponierten Böschung. Beide weisen Höhlen auf, die potenzielle Quartiere für europarechtlich

streng geschützte Fledermausarten darstellen.

An einer Feldwegböschung, knapp außerhalb der Nordost-Ecke des geplanten Baugebietes, hielt

sich am 18.07.2012 eine ausgewachsene Zauneidechse auf. Geeignete Fortpflanzungs- und Über-
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winterungshabitate sind durch die Trockenmauern und Steinhaufen des nördlich angrenzenden Neu-

baugebietes gegeben. Vermutlich lebt dort nur eine kleine Zauneidechsen-Population, da Zau-

neidechsen in Wohngebieten einem starken Fraßdruck durch Haustiere, insbesondere Katzen, unter-

liegen. Die unbefestigten Feldwege sowie die artenreichen Böschungen und Ruderalfluren sind in

der ansonsten intensiv genutzten Umgebung wichtige Nahrungshabitate und Ausbreitungswege der

Zauneidechse.

Tab. 2: Biotoptypen im Bereich des geplanten Baugebietes
Lfd. Nr. Laufende Nummerierung der Einzelbestände entsprechend Plan 1a

Gliederung und Nummerierung nach LUBW (2009) bzw. VOGEL & BREUNIG (2005)

RL Rote Liste-Status in Baden-Württemberg nach Breunig (2002):

* = nicht gefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, x = keine Einstufung

§ gesetzlicher Schutz nach § 32 NatSchG BW: j = ja, n = nein

FFH Lebensraumtyp der FFH-Richtlinie: j = ja, n = nein

Bewertung nach VOGEL & BREUNIG (2005) (Feinmodul):
GW Grundwert

Auf/Ab Auf- und Abwertung nach jeweiliger aktueller Ausprägung (vgl. auch Bemerkungen)

EW Endwert (nach Auf- bzw. Abwertung des Grundwertes), bei Einzelbäumen = Bilanzwert

Lfd.
Nr.

Biotoptyp
Nr.

LUBW
RL § FFH Bemerkung GW

Auf/
Ab

EW

3
Rotationsgrünland oder
Grünlandansaat

33.62 * n n
Dominanz von Wiesen-Knäuelgras
und Wiesen-Schwingel

5 5

6 Trittrasen 33.71 * n n artenreiche Ausbildung 4 x 2,0 8

8 Zierrasen 33.80 * n n
kleinflächig in Nordost-Ecke; arten-
reiche Ausbildung

4 x 2,0 8

14 Zierrasen 33.80 * n n
um Zierstrauchanpflanzung; arten-
reiche Ausbildung, relativ mager,
mit Tagfaltern (rel. viele Bläulinge)

4 x 3,0 12

4, 10,
13

Grasreiche ausdauernde
Ruderalvegetation

35.64 * n n

mäßig hohe Bedeutung für den
Artenschutz (Heuschrecken, Falter,
potenziell Zauneidechse); arten-
reiche Ausbildung (viele Mager-
keitszeiger)

11
x 1,3
x 1,2

15

2
Acker mit fragmentari-
scher Unkrautvegetation

37.11 * n n
ohne Restbestand wertgebender
Arten

4 4

9
Feldhecke mittlerer
Standorte

41.22 3 j n auf Lärmschutzwall 19 19

5, 7 Schlehen-Feldhecke 41.23 V j n

als Biotop mit der Nr. 1-6424-128-
1441 amtlich erfasst, mäßig beein-
trächtigt (Eutrophierung durch an-
grenzende Acker)

19 x 0,8 15

19 Schlehen-Feldhecke 41.23 V j n 19 19

11 Einzelbaum 45.30c x n n

auf mittel- bis hochwertigem Bio-
toptypen (35.64) mit Rose im Un-
terwuchs, BHD 50 cm, Stammum-
fang 157 cm, mit Baumhöhle

4 628

12 Einzelbaum 45.30c x n n

auf mittel- bis hochwertigem Bio-
toptypen (35.64), BHD 30 cm,
Stammumfang 94 cm, mit Baum-
höhle

4 376
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15,
16,
17,
18,
20

Gebüsch aus nicht heimi-
schen Straucharten
(Zierstrauchanpflanzung)

44.12 x n n Anteil heimischer Arten 30-50% 6 x 1,5 9

21
Völlig versiegelte Straße
oder Platz

60.21 x n n 1 1

1 Grasweg 60.25 V n n
Lage hier außerhalb vom Wegflur-
stück Nr. 391

6 6

22
Blumenbeet oder
Rabatte

60.51 x n n 4 4

b) Geplante Kanaltrasse

Die Biotoptypen im Umfeld der geplanten Kanaltrasse sind in Tab. 3 aufgelistet und in Plan 1b dar-

gestellt. Besondere Artvorkommen ergeben sich aus dem Plan 2b.

Fettwiesen, Intensiväckern und Streuobstbestände prägen das Umfeld der planten Kanaltrasse (Abb.

11).

Die Ackerflächen sind nahezu frei von Ackerwildkräutern. Die streng geschützte Dicke Trespe

(Bromus grossus) kommt nicht vor. Feldhamster-Spuren konnten ebenfalls nicht entdeckt werden.

Ein Vorkommen der Art ist unwahrscheinlich, da die vorhandenen Ackerböden entweder sehr skelett-

reich oder sehr lehmig sind, und zudem teils im Überschwemmungsbereich der Tauber liegen.

Abb. 11: Geplanter Verlauf der Leitungstrasse (rot) vom Plangebiet zur Tauber. Das Umfeld ist ak-
tuell von Streuobstbeständen, Ackerland und Intensivgrünland geprägt. Blick von Ost nach
West (Foto: C. Andres, 15.02.2015)
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Die Streuobstbestände bestehen teils aus sehr jungen, teils aus alten Bäumen und weisen relativ

häufig Höhlen oder Spalten auf, die potenzielle Quartiere für streng geschützte Fledermausarten

darstellen. Der Unterwuchs der Obstbäume ist meist artenarm, teils weil die Bäume zu dicht stehen,

teils weil die Flächen schon länger brach liegen. In den Streuobstwiesen brüten potenziell die folgen-

den Vogelarten der Vorwarnliste von Baden-Württemberg: Gartenrotschwanz, Girlitz, Goldammer

und Star. Auch einige einzeln stehende Obstbäume weisen Baumhöhlen auf.

Wo der Kanal in die Tauber münden soll, ist diese naturfern ausgebildet (begradigt und mit Uferver-

bau). Ein gewässerbegleitender Auwaldstreifen aus Weiden, Erle und Esche mit nitrophytischem Un-

terwuchs wächst an den Ufern. Dabei handelt es sich um den FFH-Lebensraumtyp "Auenwälder mit

Erle, Esche, Weide" bzw. um ein gesetzlich geschütztes Biotop (§ 32 NatSchG BW). Im Auwaldstrei-

fen brütet wahrscheinlich die Wacholderdrossel, ebenfalls eine Art der Vorwarnliste von Baden-

Württemberg. Während im Jahr 2012 noch keine Biberspuren vorhanden waren, muss aktuell davon

ausgegangen werden, dass der Tauberabschnitt aufgrund der Fraßspuren Teil eines Biberrevieres

ist. Allerdings sind Biberröhren entlang des Ufers aufgrund der Uferbefestigungen nicht zu erwarten

(siehe auch artenschutzrechtliche Prüfung bzw. Natura-2000-Vorprüfung). Ein Vorkommen der

Groppe bzw. der Bachmuschel (Unio crassus) im betrachteten Tauberabschnitt erscheint möglich.

In einem Schrebergarten hielt sich am 28.06.2012 ein Zauneidechsen-Weibchen auf (vgl.

Abb. 12a). Geeignete Fortpflanzungs- und Überwinterungshabitate sind durch die Trockenmauern

innerhalb des Schrebergartens gegeben. Vermutlich lebt dort nur eine kleine Zauneidechsen-

Population, da Zauneidechsen in der Nähe von Wohngebieten einem starken Fraßdruck durch Hau-

stiere, insbesondere Katzen, unterliegen. Einige Graswege und Böschungen stellen in der ansonsten

eher artenarmen bzw. intensiv genutzten Umgebung wichtige Nahrungshabitate und Ausbreitungs-

wege der Zauneidechse dar.

Abb. 12a Zauneidechse in einem Schrebergarten des Untersuchungsgebietes (Foto: C. ANDRES,
28.06.2012)
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Tab. 3: Biotoptypen im Eingriffsbereich der geplanten Leitungstrasse

Gliederung und Nummerierung nach LUBW (2009) bzw. VOGEL & BREUNIG (2005)

RL Rote Liste-Status in Baden-Württemberg nach BREUNIG (2002):

* = nicht gefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, x = keine Einstufung

§ gesetzlicher Schutz nach §32 NatSchG BW: j = ja, n = nein

FFH Lebensraumtyp der FFH-Richtlinie: j = ja, n = nein

Bewertung nach VOGEL & BREUNIG (2005) (Feinmodul):
GW Grundwert

Auf/Ab Auf- und Abwertung nach jeweiliger aktueller Ausprägung (vgl. auch Bemerkungen)

EW Endwert (nach Auf- bzw. Abwertung des Grundwertes)

Biotoptyp Nr. RL § FFH Bemerkung GW
Auf/
Ab

EW

Stark ausgebauter
Flussabschnitt

12.42 x n n
Gewässergüteklasse II (Biol. Ge-
wässergüte)

8 8

Fettwiese mittlerer
Standorte

33.41 V n n
Grünfläche zw. Radweg und B290
(Süd): artenarm, relativ hoher Nitro-
phytenanteil

13 x 0,8 10

Fettwiese mittlerer
Standorte

33.41 V n n
Grünfläche zw. Radweg und B290
(Nord)

13 13

Fettwiese mittlerer
Standorte

33.41 V n n

Grünfläche westl. B290: artenarm,
ruderalisiert, rel. hoher Nitrophyten-
anteil, kleinflächig teils Brennnes-
sel-Dominanzen, gemulcht

13
x 0,8
x 0,8

8

Fettwiese mittlerer
Standorte

33.41 V n n
Grünland östl. der Tauber: arten-
arm, ruderalisiert, rel. hoher Nitro-
phytenanteil

13
x 0,8
x 0,8

8

Zierrasen 33.80 * n n 4 4

Acker mit fragmentari-
scher Unkrautvegetation

37.11 * n n
ohne Restbestand wertgebender
Arten; Getreide, Mais, Kartoffeln
bzw. Luzerne

4 4

Streuobstbestand 45.40b 3 n n

nordöstl. Schrebergarten (60.63);
auf Fettwiese mittlerer Standorte
mit mäßig artenreicher Ausbildung
(Grundwert = 13 x 1,2 = 16); über-
wiegend Mittelstämme und rel.
geringes Durchschnittsalter der
Bäume (Streuobstendwert: 2)

plus
5

x 0,7
x 0,6

18

Streuobstbestand 45.40b 3 n n

nordwestl. Schrebergarten (60.63);
auf Fettwiese mittlerer Standorte
mit sehr artenarmer Ausbildung mit
viel Nitrophyten (Grundwert = 13 x
0,8 x 0,8 = 8); überwiegend Hoch-
stämme mit hohem Durchschnittsal-
ter der Bäume (Streuobstendwert:
7)

plus
5

x 1,4 15

Gewässerbegleitender
Auwaldstreifen

52.33 3 j j
durch Uferverbau stark beeinträch-
tigt

26 x 0,6 16

Völlig versiegelte Straße
oder Platz

60.21 x n n Straßen, Feldwege, Radwege 1 1

Weg oder Platz mit was-
sergebundener Decke,
Kies oder Schotter

60.23 * n n
Schotterweg, neu angelegt, randlich
mit Pflanzenbewuchs

2 x 2,0 4

Grasweg 60.25 V n n Fahrstreifen teils geschottert 6 6

Blumenbeet oder Rabat-
te

60.51 * n n 4 4
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Tab. 4: Beobachtete Vogelarten im Untersuchungsraum

Fett hervorgehoben sind gefährdete Arten bzw. Arten der Vorwarnliste

Status Brutkategorien nach SÜDBECK et al. (2005), bezogen auf das gesamte Untersu-

chungsgebiet: A = mögliches Brüten, B = Brutverdacht, C = sicher brü-

tend; NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler

RL D Rote Liste Deutschland nach SÜDBECK et al. (2007): 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,
V = Vorwarnliste, * = ungefährdet

RL BW Rote Liste Baden-Württemberg nach HÖLZINGER et al. (2007): 2 = stark gefährdet, 3 =

gefährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet

Artname
(deutsch)

Artname
(wissenschaftl.)

Status im
UG

RL D RL BW

Amsel Turdus merula B * *

Bachstelze Motacilla alba B * *

Blaumeise Parus caeruleus C * *

Buchfink Fringilla coelebs B * *

Dorngrasmücke Sylvia communis B * V

Elster Pica pica B * *

Feldlerche Alauda arvensis B 3 3

Gartengrasmücke Sylvia borin A * *

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus A * V

Girlitz Serinus serinus A * V

Goldammer Emberiza citrinella B * V

Grünfink Carduelis chloris B * *

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros B * *

Haussperling Passer domesticus B V V

Kohlmeise Parus major B * *

Mauersegler Apus apus NG * V

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla B * *

Nachtigall Luscinia megarhynchos B * *

Rabenkrähe Corvus corone B * *

Rauchschwalbe Hirundo rustica NG V 3

Ringeltaube Columba palumbus B * *

Star Sturnus vulgaris B * V

Stieglitz Carduelis carduelis A * *

Stockente Anas platyrhynchos NG * *

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris DZ * V

Turmfalke Falco tinnunculus NG * V

Wacholderdrossel Turdus pilaris B * V

Zaunkönig Troglodytes troglodytes B * *

Zilpzalp Phylloscopus collybita A * *
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XIV.3.2.2 Bewertung des derzeitigen Zustands

a) Geltungsbereich des Bebauungsplans

Der Großteil des Plangebietes ist aktuell von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung geprägt und

dadurch von geringer naturschutzfachlicher Bedeutung. Allerdings erfährt die Ackerfläche eine Auf-

wertung durch das Vorkommen von Revierteilen der Feldlerche. In den Randbereichen sind höher-

wertig Biotoptypen vertreten. Dazu gehören die Hecken mit Brutvögeln der Vorwarnliste, die grasrei-

che Ruderalvegetation, die Höhlenbäume, der relativ artenreiche Zierrasen sowie der Grasweg mit

dem Zauneidechsen-Vorkommen.

Die vorkommenden Hecken zählen zu den gesetzlich geschützten Biotoptypen (§ 32 NatSchG BW).

Mit der Zauneidechse und der Feldlerche sind zwei landesweit gefährdete Arten nachgewiesen, mit

Goldammer und Dorngrasmücke zudem zwei Arten der Vorwarnliste. Alle genannten Arten sind eu-

roparechtlich streng geschützt. Weiterhin ist das Vorkommen von Fledermausquartieren in Höhlen-

bäumen möglich. Darüber hinaus sind einige ungefährdete Arten zu erwarten bzw. nachgewiesen,

die nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt sind, z. B. Hauhechel-Bläuling im

Bereich des Zierrasens im Norden des Plangebietes.

Die Fläche weist insgesamt eine geringe bis mittlere strukturelle und biologische Vielfalt auf.

Die Bedeutung für den Biotopverbund ist ebenfalls gering bis mittel.

Insgesamt ist Schutzgut "Arten und Lebensgemeinschaften" im Eingriffsraum mit "lokal bedeutsam"

bzw. von "mittlerer Bedeutung" einzustufen.

b) Leitungstrasse

Die Leitung wird größtenteils in Biotopen verlaufen, die vor Ort von sehr geringer naturschutzfachli-

cher Bedeutung sind (Wege, Ackerflächen, Intensivgrünland). Nur im Bereich der Streuobstwiesen

bzw. am Tauberufer sind höherwertige Biotope betroffen. Höhlenbäume, die potenzielle Quartiere für

Fledermäuse darstellen könnten, kommen entlang der Trasse vor. Einige der Bäume müssen vo-

raussichtlich gefällt werden (vgl. artenschutzrechtliche Prüfung).

Das Tauberufer wird von einem Auwaldstreifen gesäumt, der gesetzlich geschützt ist (§ 32 NatSchG

BW) und zugleich einen prioritären FFH-Lebensraumtyp darstellt. Der Biber als streng geschützte Art

kommt vor, ebenso die Wacholderdrossel als Brutvogel der Vorwarnliste. In der Tauber selbst könnte

als europarechtliche streng geschützte Art die Bachmuschel vorkommen sowie die Groppe, die eine

Zielart des FFH-Gebietes ist.

Das Schutzgut "Arten und Lebensgemeinschaften" ist entlang der Leitungstrasse überwiegend als

"stark verarmt" bzw. "von sehr geringer Bedeutung" einzustufen. Allein der betrachtete Tauberab-

schnitt sowie die Streuobstwiese mit potenziellen Quartierbäumen sind "lokal bedeutsam" bzw. "von

mittlerer bis hoher Bedeutung". Insgesamt wird das Schutzgut mit "mittel" bewertet.
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XIV.3.2.3 Entwicklungsprognose im Eingriffsfall

a) Geltungsbereich des Bebauungsplans

Die Beeinträchtigung durch den Eingriff erfolgt auf nahezu der gesamten Fläche. Nur die straßensei-

tige Hälfte des bestehenden Lärmschutzwalls sowie Teile der öffentlichen Grünfläche im Norden

werden erhalten bleiben (geplanter Spielplatz).

Als wichtigste Beeinträchtigungsfaktoren sind zu nennen:

 Veränderung der abiotischen standörtlichen Bedingungen (Boden, Wasser, Luft)

 Beseitigung / Veränderung der vorhandenen Vegetation

 Vernichtung von Habitatstrukturen für die Tierwelt (u. a. Teile eines Feldlerchen-Reviers, po-
tenzielle Quartierbäume für Fledermäuse, Nahrungshabitate und potenzielle Ausbreitungswe-
ge der Zauneidechse)

 Störung und Beunruhigung der Tierwelt

Allerdings kann in gewissem Umfang auch eine naturschutzfachliche Aufwertung prognostiziert wer-
den:

 Vergrößerung der Fläche naturnaher Hecken durch die Verlängerung des Lärmschutzwalls

 Förderung von Tierarten, die an Häusern und in Hausgärten leben (u. a. Gebäudebrüter,
Zauneidechse)

Trotz der Aufwertung ist insgesamt von einer erheblichen und nachhaltigen Veränderung der Fläche

auszugehen. Die Beeinträchtigungen werden insgesamt mit "hoch" bewertet.

b) Leitungstrasse

Auf dem Großteil der Trasse sind durch den Bau der Regenwasserleitung keine erheblichen Beein-

trächtigungen des Schutzgutes "Arten und Lebensgemeinschaften" zu erwarten.

Beim Bau des Mündungsbereichs des Grabens könnten Sedimente und Trübstoffe in die Tauber ge-

langen. Durch den Betrieb der Regenwassereinleitungen ist mit regelmäßigen Nährstoff- und Sedi-

mentfrachten in die Tauber zu rechnen, zumindest bei stärkeren Regenfällen. Dadurch könnten die

Tierwelt in der Tauber beeinträchtigt werden. Ob dadurch die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes er-

heblich beeinträchtigt werden, wird in der Natura-2000-Vorprüfung näher betrachtet.

Eingriffe in den besonders geschützten Auwaldstreifen, der zugleich einen FFH-Lebensraumtyp dar-

stellt, sind nur kleinflächig sowie vorübergehend. Es ist kein dauerhafter Verlust dieses Biotop- bzw.

Lebensraumtyps zu erwarten (vgl. Kap. XIV.4.1.3, XIV.4,1.4).

Für die zu fällenden Obstbäume mit potenziellen Fledermausquartieren werden im nahen Umfeld vor

der Rodung Feldermauskästen als vorgezogener Ausgleich aufgehängt werden (vgl. CEF1 in der ar-

tenschutzrechtlichen Prüfung).

Da der Unterlauf der Regenwasserableitung als offener Graben gestaltet werden soll, wird ein neues

Oberflächengewässer entstehen, das voraussichtlich nur episodisch Wasser führen wird. Dieser wird

bei entsprechender Pflege der Grabenböschungen zu einer deutlichen Aufwertung des Schutzgutes

führen.
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Insgesamt werden die Beeinträchtigungen () mit "gering" bewertet (unter Berücksichtigung der vor-

gesehenen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen, vgl. Natura-2000-Vorprüfung bzw. arten-

schutzrechtliche Prüfung).

XIV.3.2.4 Entwicklungsprognose ohne Eingriff

a) Geltungsbereich des Bebauungsplans

Im Falle der Beibehaltung der bisherigen Nutzungen würde der Großteil der Fläche voraussichtlich

weiterhin intensiv landwirtschaftlich genutzt (voraussichtlich Intensiv-Acker bzw. Intensiv-Grünland).

b) Leitungstrasse

Im Falle der Beibehaltung wird keine strukturelle Aufwertung durch einen offenen Graben vorhanden

sein, stattdessen wird voraussichtlich weiterhin artenarmes Intensiv-Grünland die Tauberaue prägen.

XIV.3.2.5 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung der Eingriffsfolgen

a) Geltungsbereich des Bebauungsplans

Zur Vermeidung und zur Minderung der Eingriffsfolgen sind die folgenden Festlegungen bzw. Maß-

nahmen vorgesehen:

 Bepflanzung des Lärmschutzwalls mit heimischen Sträuchern

 Begrünung der Lärmschutzwand mit Rankpflanzen

 Eingrünung des Wohngebietes durch Pflanzung eines großkronigen, heimischen Laubbau-
mes und eines heimischen Strauchs je Baugrundstück

 Ausweisung und Bepflanzung einer öffentlichen Grünfläche (Spielplatz) am Nordrand des
Gebietes

 Ausweisung von privaten Grünflächen mit Pflanzgebot (heimische Bäume und Sträucher)

 Festlegung der Verwendung von heimischen Gehölzarten bei der Pflanzung von Hecken als
Einfriedungen an der Außengrenze zur freien Landschaft

 Festsetzung von begrünten Flachdächern für die Bauplätze Nr. 16 bis 18 (verdichtete Bau-
weise)

 Möglichkeit des Flachdachbaus bei Garagen und Carports zur Dachbepflanzung

 Festlegung der Verwendung insektenfreundlicher Lichtquellen für die Außen- und Straßenbe-
leuchtung

 Beschränkung versiegelter Verkehrsflächen auf das unvermeidbare Mindestmaß

 Festlegung, dass öffentliche Parkplätze in Teilversiegelung zu befestigen sind und nicht in
Vollversiegelung

 Schutzmaßnahmen vor dem unvermeidbaren Fällen potenzieller Quartierbäume von Fleder-
mäusen (vgl. artenschutzrechtliche Prüfung)

 Aufhängen von Fledermauskästen als Ersatzquartiere vor dem Fällen von Höhlenbäumen
(vgl. artenschutzrechtliche Prüfung)

 Vemeidungsmaßnahmen zur Verhinderung von Verletzungen bzw. Tötungen bei Reptilien
und Vögeln, die im Eingriffsbereich leben (vgl. artenschutzrechtliche Prüfung).
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b) Leitungstrasse

Zur Vermeidung und zur Minderung der Eingriffsfolgen sind die folgenden Festlegungen bzw. Maß-

nahmen vorgesehen:

 Umgehung von Höhlenbäumen bei der Trassenplanung und Schonung von Höhlenbäumen
während der Bauphase

 Umgehung von alten Bäumen an der Tauber bei der Planung des Mündungsbereichs des
Grabens

 Schutzmaßnahmen vor dem unvermeidbaren Fällen potenzieller Quartierbäume von Fleder-
mäusen (vgl. artenschutzrechtliche Prüfung)

 Aufhängen von Fledermauskästen als Ersatzquartiere vor dem Fällen von Höhlenbäumen
(vgl. artenschutzrechtliche Prüfung)

 Vemeidungsmaßnahmen zur Verhinderung von Verletzungen bzw. Tötungen bei Reptilien
und Vögeln, die im Eingriffsbereich leben (vgl. artenschutzrechtliche Prüfung)

 Minimierung von Sediment- und Trübstoffeinträgen beim Bau des Mündungsbereichs des
Grabens

 Bau des Mündungsbereichs des Grabens außerhalb sensibler Zeiten der Gewässerfauna
(vgl. Natura 2000-Vorprüfung und artenschutzrechtliche Prüfung).

XIV.3.3 Schutzgut Boden

Die Leistungsfähigkeit von Böden orientiert sich an ihrem Funktionswert "natürliche Bodenfruchtbar-

keit", "Ausgleichskörper im Wasserkreislauf", "Filter und Puffer für Schadstoffe", "Sonderstandort für

naturnahe Vegetation" sowie "Archiv der Natur- und Kulturgeschichte".

XIV.3.3.1 Beschreibung des derzeitigen Zustands

a) Geltungsbereich des Bebauungsplans

Der geologische Untergrund des Planungsgebietes besteht im Osten aus Unterem Muschelkalk

(mu), im Westen herrschen pleistozäne Lockergesteine vor (Löß, Lehm, Lößlehm).

Über dem Muschelkalk findet man Rendzinen aus Kalksteinschutt und Kalksteinschuttzersatz. Im Be-

reich stärkerer Lößauflagen sind Pararendzinen ausgebildet.

Es handelt sich hinsichtlich des Bodenwasserregimes um durchlässige Böden. Die Kationenaus-

tauschkapazität ist "mittel bis hoch", die nutzbare Feldkapatzität "hoch bis sehr hoch".

Es sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine seltenen oder besonders schützenswerten Bodenty-

pen sowie Bodendenkmäler von der Eingriffsplanung betroffen. Das Planungsgebiet liegt allerdings

am westlichen Rand eines Prüffalls der archäologischen Denkmalpflege. Hinweise zu Überresten ei-

ner vorgeschichtlichen Siedlung sind vorhanden. Mit archäologischen Funden und Befunden ist zu

rechnen (J. BARON, RP Stuttgart, schriftl. Mitt. vom 03.05.2016).
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b) Leitungstrasse

Der geologische Untergrund im Bereich der Leitungstrasse besteht im Osten vorwiegend aus plei-

stozänem Lockergestein (Löß, Lehm, Lößlehm). In der Tauberaue bilden holozäne Auelehme den

Untergrund.

Im Bereich stärkerer Lößauflagen sind Pararendzinen ausgebildet. In der Aue findet man Auenpa-

rarendzinen und Braune Auenböden.

Es handelt sich hinsichtlich des Bodenwasserregimes um durchlässige Böden. Die Kationenaus-

tauschkapazität ist "mittel bis hoch", die nutzbare Feldkapatzität "hoch bis sehr hoch".

Auch im Bereich der Leitungstrasse sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine seltenen oder be-

sonders schützenswerten Bodentypen sowie Bodendenkmäler von der Eingriffsplanung betroffen.

XIV.3.3.2 Altlasten

Weder im Geltungsbereich des Bebauungsplans noch im Bereich der Leitungstrasse sind Anhalts-

punkte für das Vorhandensein von Altlasten bekannt.

XIV.3.3.3 Bewertung des derzeitigen Zustands

Tabelle 5 gibt eine Übersicht, wie die Böden des Eingriffsgebietes hinsichtlich verschiedener Funkti-

onen zu bewerten sind (nach LUBW 2012).

Tabelle 5 Bewertung der Bodenfunktionen der Böden der Eingriffsbereiche

Funktion

Bewertung*

Geltungsbereich des
BPlans

Leitungstrasse

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
hoch
(3,0)

hoch bis sehr hoch
(3,5)

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf
mittel
(2,0)

sehr hoch
(4,0)

Filter- und Puffer für Schadstoffe
hoch
(3,0)

hoch bis sehr hoch
(3,5)

Sonderstandort für naturnahe Vegetation
gering
(1,0)

gering
(1,0)

Boden als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
gering** gering

GESAMT:
(mittel bis)
hoch (2,7)

(hoch bis)
sehr hoch (3,7)

* Bewertung nach dem „Informationsportal Landschaftsplanung“ der LUBW, für den Geltungsbereich
des Bebauungsplans ergänzt durch flächenscharfe Informationen von Herrn PICHLER (LRA Main-
Tauber, mündl. Mitt. am 16.06.2016).

** Aktuell liegen keine genaueren Erkenntnisse vor, es gibt allerdings Hinweise auf mögliche archäolo-
gische Funde und Befunde (vgl. Kap. XIV.3.3.1)
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Entsprechend der Arbeitshilfe (LUBW 2012) ergibt sich die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen

aus dem arithmetischen Mittel der drei erstgenannten Bodenfunktionen, also für das Plangebiet die

Bewertung "(mittel bis) hoch" (2,7) und für die Leitungstrasse "(hoch bis) sehr hoch" (3,7).

XIV.3.3.4 Entwicklungsprognose im Eingriffsfall

a) Geltungsbereich des Bebauungsplans

Im Bereich der überplanten Flächen wird es zu deutlichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Bo-

den kommen. Die Störeinflüsse werden voraussichtlich in den Baufenstern und auf den Verkehrsflä-

chen am gravierendsten ausfallen.

Als wichtigste Beeinträchtigungsfaktoren sind generell zu nennen:

 Auf- und Abtrag von Boden, Reliefveränderung

 Bodenversiegelung, Überbauung

 Störung / Beeinträchtigung der Bodenflora und -fauna

 Störung / Zerstörung der autochthonen Bodenschichtung

 Störung des Bodenwasserhaushalts

 Bodenverdichtung

 Bodenerosion

 Beeinträchtigung des Wasseraufnahmevermögens

 Beeinträchtigung des Filter- und Puffervermögens

 Beeinträchtigung durch stoffliche Einträge

Im konkreten Fall werden die Bodenfunktionen im Bereich der neu zu bauenden Gebäude und Ver-

kehrsflächen zerstört bzw. stark beeinträchtigt. Böden, die nicht neu versiegelt werden, unterliegen

zumindest einer temporären Beeinträchtigung während der Bauphase durch Verdichtung, Abtrag,

Modellierung, Umlagerung etc. Sobald bodenfremde Materialien auftauchen, ist eine bodenfachliche

Begleitung erforderlich.

Es besteht die Gefahr von stofflichen Einträgen durch Maschinenöle in der Bauphase und nach Er-

richtung der Wohnobjekte (z. B. Autos).

Allerdings kann in gewissem Umfang auch eine Aufwertung von Bodenfunktionen prognostiziert wer-

den:

 Beendigung bodenbelastender Einflüsse der aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung (Pflügen,
Düngung, Pestizideinsatz), zumindest im Bereich des Lärmschutzwalls und der Grünflächen,
teils auch in den zukünftigen Gärten.

 Verringerung der ackerbaulich bedingten Bodenerosion.

Trotz der Aufwertung ist insgesamt von einer erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigung von

Bodenfunktionen auszugehen. Die Beeinträchtigungen werden insgesamt mit "hoch" bewertet.
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b) Leitungstrasse

In ihrem östlichen Abschnitt wird die Regenwasserleitung unterirdisch verlaufen, so weit möglich un-

ter vorhandenen Wegen. Die Rohre werden Durchmesser zwischen DN 800 und DN 1000 haben.

Zur Verlegung werden Gräben von 2,1 bis 2,3 m ausgehoben und anschließend mit dem ursprüngli-

chen Bodenmaterial überdeckt.

Im Westteil wird das Regenwasser durch einen offenen Graben verlaufen. Die Sohlbreite wird 0,5 bis

0,7 m betragen und mit Schroppen (Steine mit Korngrößen > 63 mm) befestigt sein.

Die für die Bauphase erforderlichen Zufahrtsbereiche werden eine Breite von ca. 10 m haben. Dort

wird der Oberboden abgetragen und nach dem Bau wieder ausgebracht.

Als wichtigste Beeinträchtigungsfaktoren sind generell zu nennen:

 Auf- und Abtrag von Boden, Reliefveränderung

 Bodenverdichtung

 Beeinträchtigung des Wasseraufnahmevermögens

 Beeinträchtigung des Filter- und Puffervermögens

 Beeinträchtigung durch stoffliche Einträge

Im konkreten Fall werden die Böden im Bereich der Regenwasserrohre nur vorübergehend beein-

trächtigt. Aufgrund der Vermeidungsmaßnahmen handelt es sich nicht um nachhaltige Veränderun-

gen der Bodenfunktionen. Im Bereich des offenen Grabens wird das Relief deutlich verändert. Auf-

grund der Sohlbefestigung ist das Wasseraufnahmevermögen sowie die Filter- und Pufferfunktion

etwas eingeschränkt. Während der Bauphase der Leitungstrasse besteht die Gefahr von stofflichen

Einträgen durch Maschinenöle.

Allerdings können auch Aufwertungen von Bodenfunktionen prognostiziert werden:

 Schaffung von Sonderstandorten für naturnahe Vegetation.

In deutlichem Umfang werden im Bereich des Grabens Standortbedingungen geschaffen, die für die

Entwicklung von Röhrichten und Hochstaudenfluren feuchter Standorte geeignet sind.

Insgesamt werden die Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden im Bereich der Leitungstrasse nur

mit "gering" eingestuft. Die Verbesserungen werden höher als die Beeinträchtigungen bewertet.

XIV.3.3.5 Entwicklungsprognose ohne Eingriff

a) Geltungsbereich des Bebauungsplans

Im Falle einer Beibehaltung der bisherigen Nutzung würden die oben beschriebenen Beein-

trächtigungen unterbleiben. Allerdings wäre bei Fortsetzung der landwirtschaftlichen Nutzung, insbe-

sondere beim Ackerbau, die Gefahr der Bodenerosion weiterhin stark vorhanden. Zudem wären

dann in gewissen Umfang weiterhin bodenbelastende Handlungen gegeben (Pflügen, Düngung,

Pestizid-einsatz).
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b) Leitungstrasse

Im Falle einer Beibehaltung der bisherigen Nutzung würden oben beschriebenen als "gering" einge-

stuften Beeinträchtigungen unterbleiben. Es würden allerdings auch keine Sonderstandorte für na-

turnahe Vegetation entstehen.

XIV.3.3.6 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung der Eingriffsfolgen

Zur Vermeidung und zur Minderung der Eingriffsfolgen sind folgende Festlegungen bzw. Maßnah-

men vorgesehen:

 Beschränkung der Verkehrsflächen auf das notwendige Mindestmaß

 Größtmögliche Reduzierung des Versiegelungsgrades, u. a. durch die Zulassung von Gara-
gen und Carports allein innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche; Stellplätze Zufahrten
und Zugänge sind in Teilversiegelung zu befestigen

 Festsetzung von begrünten Flachdächern für die Bauplätze Nr. 16 bis 18 (verdichtete Bau-
weise)

 Verlegung der Rohre so weit möglich im Bereich von vorhanden Wegen

 Vorsorgemaßnahmen zur Verhinderung von Bodenabschwemmungen und Bodenverdichtun-
gen in der Bauphase

 Hinweis, dass der Massenausgleich des Bodenaushubes auf dem jeweiligen Grundstück er-
folgen soll

 Verpflichtung zum Oberbodenschutz: vor Baubeginn ist dieser in einer Stärke von mindesten
30 cm abzuschieben, ordnungsgemäß zu lagern und wieder einzubauen.

 Hinweis auf die Vermeidung von schädlichen Bodenveränderungen beim Einwirken auf Bö-
den gemäß § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz

 Hinweis auf die Meldepflicht für Bodenfunde gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz Baden-
Württemberg.

XIV.3.4 Schutzgut Wasser

XIV.3.4.1 Beschreibung des derzeitigen Zustands

a) Geltungsbereich des Bebauungsplans

Im Planungsgebiet befinden sich weder stehende noch fließende Oberflächengewässer. Die Analyse

konzentriert sich daher auf das Grundwasser.

Das Planungsgebiet ist von überwiegend durchlässigen Böden geprägt. Das Schutzpotenzial der

Grundwasserüberdeckung ist gering. Darunter befinden sich Gesteine des Unteren Muschelkalks,

die aus hydrogeologischer Sicht als mäßiger bis geringer Grundwasserleiter gelten.

Das Planungsgebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten sowie oberhalb des Tauber-

Überschwemmungsgebietes (HQ 100).
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b) Leitungstrasse

Die Regenwasserableitung wird in die Tauber münden, einem Gewässer erster Ordnung, das im be-

trachteten Abschnitt als FFH-Gebiete ausgewiesen ist. Im Rahmen der Umsetzung der Wasserrah-

menrichtlinie der EU (WRRL) ist der Tauberabschnitt als Programmstrecke festgelegt, die Defizite in

der Durchgängigkeit, beim Mindestwasser sowie bei der Struktur aufweist.

Auch im Bereiche der Leitungstrasse sind überwiegend durchlässige Böden vorhanden. Das Schutz-

potenzial der Grundwasserüberdeckung ist ebenfalls gering. Es handelt sich dort überwiegend um

Lockergesteins-Grundwasserleiter mit mittlerer Durchlässigkeit.

Die Leitungstrasse führt zu einem Großteil durch das Überschwemmungsgebiet der Tauber

(HQ 100). Sie wird ca. 20 m südlich der Südspitze des Wasserschutzgebietes "Edelfingen" in die

Tauber münden (Datum der WSG-Verordnung: 30.08.1994)

XIV.3.4.2 Bewertung des derzeitigen Zustands

a) Geltungsbereich des Bebauungsplans

Das Planungsgebiet liegt nicht im Wasserschutzgebiet. Dort befinden sich weder bedeutende

Grundwasserspeicher noch -leiter. Für das Schutzgut Wasser hat das Gebiet darum nur eine geringe

Bedeutung.

b) Leitungstrasse

Auch der Großteil der Leitungstrasse hat für das Schutzgut Wasser nur eine geringe Bedeutung. Der

Tauberabschnitt im Mündungsbereich der Trasse hat dagegen mittlere bis hohe Bedeutung. Insge-

samt wird das Schutzgut mit "mittel" bewertet.

XIV.3.4.3 Entwicklungsprognose im Eingriffsfall

a) Geltungsbereich des Bebauungsplans

Durch die geplanten Eingriffe wird es im Bereich der überplanten Flächen zu Beeinträchtigungen des

Schutzgutes Wasser kommen. Die Störeinflüsse werden voraussichtlich in den Baufenstern und auf

den Verkehrsflächen am gravierendsten ausfallen.

Als wichtigste Beeinträchtigungsfaktoren sind generell zu nennen:

 Veränderung der Grundwasserneubildung

 Erhöhung des Oberflächenabflusses

 Beseitigung von schützender (filtrierenden) Deckschichten über dem Grundwasserhorizont

 Erhöhung der Gefahr des Eintrags von Schad- und Nährstoffen in das Grundwasser

Im konkreten Fall ist im Bereich der zukünftig vollständig versiegelten Flächen die Versickerung von

Regenwasser und damit die Grundwasser-Neubildung vollständig unterbunden. Der Oberflächenab-

fluss von Niederschlagswasser wird damit erhöht. Eine messbare Veränderung des Grundwasser-

haushaltes ist allerdings nicht zu erwarten.



Stadt Bad Mergentheim, Gemarkung Edelfingen – Bebauungsplan „Bandhaus IV - Teil 1“
Begründung

WALTER + PARTNER GbR BERATENDE INGENIEURE VBI Seite 44 von 86

Beim Bau der Straßen und Wohngebäude und nach deren Fertigstellung kann es zu einem Eintrag

von Fremdstoffen (z. B. Maschinenöle) in den Boden kommen, die zu einer Belastung des Grund-

wassers führen können.

Allerdings kann in gewissem Umfang auch eine Verbesserung für das Schutzgut prognostiziert wer-

den:

 Beendigung des Eintrags landwirtschaftlichen Stoffen, die das Grundwasser belasten können
(Dünger, Pestizide)

Trotz der positiven Aspekte ist insgesamt ist von einer mittleren Beeinträchtigung des Schutzguts

Wasser auszugehen.

b) Leitungstrasse

Durch die Leitungstrasse selbst sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Grundwassers zu

erwarten. Allerdings könnten beim Bau Schadstoffe in den Boden gelangen, die das Grundwasser

belasten (z. B. Maschinenöle).

Da der Unterlauf der Regenwasserableitung als offener Graben gestaltet werden soll, wird ein neues

Oberflächengewässer entstehen, das voraussichtlich nur episodisch Wasser führen wird. Wo der

Graben liegt, wird in Zukunft keine intensive Grünlandnutzung mehr stattfinden, was zu einer Reduk-

tion der Nährstoffeinträge ins Grundwasser führen kann.

Beim Bau des Mündungsbereichs des Grabens könnten Sedimente und Trübstoffe in die Tauber ge-

langen. Durch den Betrieb der Regenwassereinleitungen ist mit regelmäßigen Nährstoff- und Sedi-

mentfrachten in die Tauber zu rechnen, zumindest bei stärkeren Regenfällen. Dadurch könnten die

Tierwelt in der Tauber beeinträchtigt werden. Ob dadurch die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes er-

heblich beeinträchtigt werden, wird in der Natura-2000-Vorprüfung näher betrachtet. Ob dabei die

Verbote für europarechtlich streng geschützte Arten berührt werden (§ 44 BnatSchG), wird in der ar-

tenschutzrechtlichen Prüfung begutachtet.

Insgesamt werden die Beeinträchtigungen mit "gering" bewertet (bei Beachtung der Vermeidungs-

maßnahmen, die in der Natura-2000-Vorprüfung bzw. der artenschutzrechtlichen Prüfung genannt

sind).

XIV.3.4.4 Entwicklungsprognose ohne Eingriff

Im Falle einer Beibehaltung der bisherigen Nutzung würden die oben beschriebenen Beein-

trächtigungen unterbleiben. Allerdings wären bei Fortsetzung einer landwirtschaftlichen Nutzung

ebenfalls in gewissen Umfang Grundwasser belastende Einflüsse gegeben (potenzieller Eintrag von

Dünger und/oder Pestiziden).
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XIV.3.4.5 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung der Eingriffsfolgen

Zur Vermeidung und zur Minimierung der Eingriffsfolgen sind folgende Festlegungen und Maßnah-

men vorgesehen:

 Beschränkung der Verkehrsflächen auf das notwendige Mindestmaß

 Größtmögliche Reduzierung des Versiegelungsgrades, u. a. durch die Zulassung von Gara-
gen und Carports allein innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche; Stellplätze Zufahrten
und Zugänge sind in Teilversiegelung zu befestigen

 Empfehlung zur Nutzung von Regenwasserzisternen und finanzielle Förderung des Einbaus
seitens der Stadt Bad Mergentheim

 Einleitung von nicht versickerbarem oder in Zisternen gesammeltem Niederschlagswasser in
einen Regenwasserkanal

 Zulässigkeit der Eindeckung von Dachgauben nur mit Beschichtung, falls diese Wasser ge-
fährdende Schwermetalle enthalten (z. B. Kupfer, Zink); Verbot des Einbaus von Kupferfirsten

 Festsetzung von begrünten Flachdächern für die Bauplätze Nr. 16 bis 18 (verdichtete Bau-
weise)

 Möglichkeit der Dachbepflanzung bei Garagen und Carports mit Flachdach

 Minimierung von Sediment- und Trübstoffeinträgen beim Bau des Mündungsbereichs der Re-
genwasserableitung (vgl. Natura-2000-Vorprüfung bzw. artenschutzrechtliche Prüfung)

 Bauzeitenbeschränkung zum Schutz bestimmter Fisch- und Muschelarten sowie Suche nach
Großmuscheln vor Beginn der Eingriffe am Tauberufer (vgl. Natura-2000-Vorprüfung bzw. ar-
tenschutzrechtliche Prüfung).

XIV.3.5 Schutzgut Klima

Als wichtige Schutzfunktion dieses Schutzgutes sind vorrangig Frisch- und Kaltluftbildung, der Kalt-

luftabfluss, der Temperaturausgleich und die Luftfilterung, d. h. die bioklimatische Ausgleichsfunktion

sowie die Immissionsschutzfunktion zu betrachten.

XIV.3.5.1 Beschreibung des derzeitigen Zustands

Im Untersuchungsraum kommt es an mehr als 220 Tagen im Jahr zu Inversionswetterlagen, was

vorwiegend im Herbst und Winter zu länger anhaltendem Nebel führt. Bei Inversionswetterlagen fin-

det kaum vertikaler Austausch statt, so dass sich Luftverunreinigungen anreichern können. Zugleich

sind die Windgeschwindigkeiten im Mittel unter 3 m/s, so dass die bodennahen Durchlüftungsver-

hältnisse sowohl am Talboden als auch an den unteren Hängen als "schlecht" eingestuft sind (vgl.

Klimaatlas BW).

Durch Bau und Betrieb der Leitungstrasse sind keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigun-

gen der lokalen Klimaverhältnisse zu erwarten. Darum wird im Folgenden allein der Geltungsbereich

des Bebauungsplans betrachtet

Das Planungsgebiet liegt an einem Hang mit Kaltluftabfluss und hat eine Funktion als kleinflächiges

Kaltluftentstehungsgebiet. Am Westrand befinden sich auf dem Lärmschutzwall Gehölzbestände, die

einen gewissen Beitrag zur Luftfilterung leisten, zugleich aber auch den Kaltluftabfluss abbremsen.
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XIV.3.5.2 Bewertung des derzeitigen Zustands

Auf die Bedeutung der Kalt- und Frischluftzufuhr im Bereich der "Talmulde" wird bereits im Land-

schaftsplan hingewiesen. Insbesondere aufgrund dieser Funktion wird das Schutzgut Klima im Ein-

griffsraum aktuell mit "mittel" bewertet.

XIV.3.5.3 Entwicklungsprognose im Eingriffsfall

Durch die geplanten Eingriffe wird es im Bereich der überplanten Fläche voraussichtlich zu Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Klima kommen.

Als wichtigste Beeinträchtigungen sind generell zu nennen:

 Beeinträchtigung eines kleines Kaltluftentstehungsgebietes durch Versiegelung und Bebau-
ung

 Störung des Luftaustausches, insbesondere des Kaltluftabflusses, durch die Beeinträchtigung
von Luftleitbahnen (Barriereeffekte durch die geplante Bebauung und Bepflanzung, inkl.
Lärmschutzwall)

 Veränderung der Verdunstungsrate durch die Versiegelung von Boden und die Beeinträchti-
gung der Vegetation

 Durch die Bebauung hervorgerufene Fremdstoffeinträge durch Verkehr und Hausbrand (Ga-
se, Stäube, Abwärme).

In gewissem Umfang kann auch eine Verbesserung für das Schutzgut prognostiziert werden:

 Verbesserung der Luftfilterung durch größere Gehölzbestände, insbesondere im Bereich des
Lärmschutzwalls.

Trotz der positiven Aspekte werden die Beeinträchtigung des Schutzguts Klimas insgesamt mit "mit-

tel" bewertet.

XIV.3.5.4 Entwicklungsprognose ohne Eingriff

Im Falle einer Beibehaltung der bisherigen Nutzung würden die oben beschriebenen Beein-

trächtigungen nicht entstehen. Besonders die Störung der Kalt- und Frischluftleitbahn würde unter-

bleiben.

XIV.3.5.5 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung der Eingriffsfolgen

Zur Vermeidung und zur Minimierung der Eingriffsfolgen sind folgende Festlegungen und Maßnah-

men vorgesehen:

 Festsetzung der zulässigen Firsthöhe auf max. 8,50 m

 Größtmögliche Reduzierung des Versiegelungsgrades, u. a. durch die Zulassung von Gara-
gen und Carports allein innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche; Stellplätze Zufahrten
und Zugänge sind in Teilversiegelung zu befestigen

 Gehölzpflanzungen im Eingriffsgebiet (siehe planungsrechtliche Festsetzungen)
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 Festsetzung von begrünten Flachdächern für die Bauplätze Nr. 16 bis 18 (verdichtete Bau-
weise)

 Möglichkeit der Dachbepflanzung bei Garagen und Carports mit Flachdach.

XIV.3.6 Schutzgut Luftqualität und Lärmschutz

Das BauGB schreibt in § 1 (6) Nr. 7h vor, die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität anzustreben,

und die bestehenden Immissionsgrenzwerte nicht zu überschreiten. Neben Luftverunreinigungen

stofflicher Art werden hier auch Schallemissionen betrachtet.

Durch Bau und Betrieb der Leitungstrasse sind keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Luftqualität und Lärmschutz zu erwarten, lediglich in relativ geringem Umfang

während der Bauphase. Darum wird im Folgenden allein der Geltungsbereich des Bebauungsplans

betrachtet

XIV.3.6.1 Beschreibung des derzeitigen Zustands

Im derzeitigen Zustand und Nutzungsmodus geht vom Untersuchungsgebiet aufgrund der landwirt-

schaftlichen Nutzung (v. a. Düngung, Spritzmitteleinsatz) zumindest zeitweise eine gewisse Emissi-

onsbelastung aus, die sich u. a. auf das angrenzende Wohngebiet "Bandhaus III" negativ auswirkt.

Lärmimmissionen durch Siedlungsgeräusche sind im Planungsgebiet insbesondere durch das nörd-

lich angrenzende Baugebiet gegeben.

Verkehrsbedingte Immissionen gehen vor allem von der stark befahrenen Bundesstraße B 290 aus,

die direkt westlich am Plangebiet vorbei führt. Lärm wird aktuell nur im Norden des geplanten Wohn-

gebietes durch den bestehenden 4 m hohen und ca. 200 m langen Lärmschutzwall abgeschwächt.

Luftschadstoffe werden mehr oder weniger stark von den bestehenden Gehölzen gefiltert (Hecke auf

Lärmschutzwall, Baumreihen an B 290 und Radweg). Es liegt ein aktuelles Gutachten über die zu

erwartende Gesamtimmissionsbelastungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans vor (Büro Wöl-

fel, BARTHEL & RICHTER 2015). Demnach wurden die Belastungen für die Schadstoffe Stickstoffdioxid

(NO2), Feinstaub (PM10, PM2.5), Benzol und Bezo[a]pyren unter Berücksichtigung der verkehrsbe-

dingten Immissionen durch die Bundesstraße B 290 berechnet. Als Ergebnis wird festgestellt, dass

die geltenden Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV nicht erreicht und nicht überschritten werden.

Im Rahmen des geplanten Vorhabens sind aus lufthygienischer Sicht somit keine Konflikte zu erwar-

ten.

Nach einer aktuellen Schallimmissionsprognose (Büro Wölfel, KITTSTEINER & BERGOLD-NITAJ 2014)

wurde bei einer Verkehrszählung im Jahr 2010 tagsüber 790 Kfz pro Stunde ermittelt und nachts 119

Kfz pro Stunde. Aufgrund des allgemeinen Verkehrszuwachses werden aus diesen Werten folgende

Zahlen prognostiziert: tagsüber 948 Kfz pro Stunde und nachts 143 Kfz pro Stunde. Im Plangebiet

treten trotz des bestehenden Lärmschutzwalls im Nahbereich zur B 290 deutliche Überschreitungen
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der Orientierungswerte für Wohngebiet auf. Im Bereich von 6 m oberhalb der Geländeoberkante

werden selbst die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV überschritten.

XIV.3.6.2 Bewertung des derzeitigen Zustands

Das Schutzgut Luftqualität und Lärmschutz hat derzeit insgesamt eine geringe Bedeutung im Ein-

griffsgebiet, insbesondere auf Grund der hohen Lärmbelastung durch die B 290. Lärmimmissionen

können relativ ungeschützt in das Planungsgebiet eintreten, da nur eine unzureichende Abschirmung

zur Straße besteht. Das hohe Verkehrsaufkommen führt auch zur Minderung der Luftqualität.

XIV.3.6.3 Entwicklungsprognose im Eingriffsfall

Mit der Errichtung der Wohnhäuser wird es voraussichtlich zu einer Beeinträchtigung des Schutzgu-

tes Luftqualität und Lärmschutz kommen. Im neuen Wohngebiet "Bandhaus IV" entstehen dann ver-

gleichbare lufthygienische Bedingungen, wie in der bereits vorhandenen, nördlich angrenzenden Be-

bauung.

Als wichtigste Beeinträchtigungen sind generell zu nennen:

 Luftschadstoffemissionen aus der Abluft von Heizungsanlagen

 Luftschadstoffemissionen aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens auf den Erschlie-
ßungsstraßen des Wohngebietes

 Höherer Lärmpegel (Siedlungsgeräusche, Verkehr):

Es sind allerdings auch Verbesserung für das Schutzgut zu prognostizieren:

 Die geplante Verlängerung und Erhöhung des Lärmschutzwalls (mit Lärmschutzwand) wird zu
einer deutlichen Verbesserung des Schutzgutes beitragen, insbesondere für den Lärmschutz,
zugleich aber auch für die Luftqualität.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass sich Beeinträchtigungen und Verbesserungen

des Schutzgutes annähernd ausgleichen, so dass letztendlich keine erhebliche Beeinträchtigung

der Luftqualität und des Lärmschutzes stattfinden wird.

XIV.3.6.4 Entwicklungsprognose ohne Eingriff

Im Falle einer Beibehaltung der bisherigen Nutzung würden die oben beschriebenen Beein-

trächtigungen bezüglich Luftqualität und Lärmschutz nicht entstehen, allerdings auch nicht die Ver-

besserungen.

XIV.3.6.5 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung der Eingriffsfolgen

Zur Vermeidung und zur Minimierung der Eingriffsfolgen sind folgende Festlegungen und Maßnah-

men vorgesehen:

 Verlängerung und Erhöhung des bestehenden Lärmschutzwalles durch eine Kombination aus
Wall und Lärmschutzwand (inkl. Begrünung)
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 Festlegung der Durchführung passiver Lärmschutzmaßnahmen für bestimmte Gebäude bei
Nutzung des 1. Obergeschosses und Dachgeschosses für Aufenthalts- und Schlafräume

 Hinweis auf die erwünschte Nutzung regenerativer Energiesysteme, u. a. zur Minderung von
Luftschadstoffemissionen aus Heizungsanlagen.

XIV.3.7 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung

Laut § 1 BNatSchG sollen "Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und

Landschaft" gesichert werden.

Zur Bewertung des Schutzgutes ist folglich die Eigenart und Vielfalt des Landschaftsausschnittes

sowie sein ästhetischer Wert zu bemessen. Der Erholungswert einer Landschaft als Naturerlebnis

resultiert aus den ersten drei Aspekten und befasst sich zusätzlich mit der Zugänglichkeit und Erleb-

barkeit einer Landschaft.

Durch Bau und Betrieb der Leitungstrasse sind keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Landschaftsbild und Erholung zu erwarten, lediglich geringe positive Effekte

(Erhöhung der Strukturvielfalt durch die Gestaltung als offener Graben). Darum wird im Folgenden

allein der Geltungsbereich des Bebauungsplans betrachtet.

XIV.3.7.1 Beschreibung des derzeitigen Zustands

Das derzeitige Landschaftsbild des Planungsgebietes wird durch überwiegend landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen geprägt, nur am Westrand sind bedeutendere Gehölzbestände vorhanden. Die struk-

turelle Vielfalt ist gering. Durch die Einheitlichkeit der Fläche bietet sich dem Betrachter kaum Wahr-

nehmungsdiversität. In West-Ost-Richtung verläuft eine Stromleitung durch die Fläche. Das im Nor-

den angrenzende Wohngebiet fügt sich mangels Eingrünung nicht in das Landschaftsbild ein.

Das geplante Baugebiet weist aktuell keine Erholungs- oder Freizeit-Infrastruktur auf und wird auf-

grund der landwirtschaftlichen Nutzung nicht als solches genutzt. Am Ostrand verläuft ein unbefestig-

ter Feldweg, am Westrand ein Radweg. Das Plangebiet liegt im Bereich der fußläufigen Kurz- und

Naherholung am Südostrand von Edelfingen und bietet vom Ost- und Nordrand stellenweise einen

ansprechenden Blick auf die andere Seite des Taubertals, der allerdings durch die Stromleitung ge-

mindert ist. Zudem schränkt die Lärmbelastung durch die B 290 den Erholungswert ein.

XIV.3.7.2 Bewertung des derzeitigen Zustands

Das Schutzgut Landschaftsbild wird mit gering bewertet, ebenso das Schutzgut Erholung (trotz eini-

ger positiver Aspekte). Demnach hat das Schutzgut "Landschaftsbild und Erholung" insgesamt eine

geringe Bedeutung.
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XIV.3.7.3 Entwicklungsprognose im Eingriffsfall

Durch die geplanten Eingriffe wird es im Bereich der überplanten Fläche voraussichtlich zu zusätzli-

chen Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild und Erholung kommen.

Als wichtigste Beeinträchtigungen sind zu nennen:

 Veränderung des Landschaftsbildes von landwirtschaftlich genutzten Freiflächen zu einem
von Wohnhäusern geprägten Gebiet

 Störung des Ruhepotentials durch stärkere Frequentierung durch Menschen und Fahrzeuge

 Verminderung von Sichtbeziehungen durch die Bebauung sowie den Lärmschutzwall:

Es sind allerdings auch Verbesserung für das Schutzgut zu prognostizieren:

 Minderung der verkehrsbedingten Immissionen von der B 290 durch den Lärmschutzwall

 Stärkere Eingrünung, u. a. durch den Lärmschutzwall am Südrand

 Bessere Nutzbarkeit der Fläche (u. a. für Spaziergänger) durch die Erschließung mit Straßen
und Wegen

 Verlegung der Stromleitung in die Erde.

Die positiven Aspekte wiegen die Negativen teilweise auf, so dass die Beeinträchtigungen insgesamt

mit "gering" bewertet werden.

XIV.3.7.4 Entwicklungsprognose ohne Eingriff

Im Falle einer Beibehaltung der bisherigen Nutzung würden die oben genannten Beeinträchtigungen

des Landschaftsbildes unterbleiben, allerdings auch die positiven Effekte.

XIV.3.7.5 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung der Eingriffsfolgen

Um unerwünschte Eingriffsfolgen so gering wie möglich zu halten, sind folgende Maßnahmen bzw.

Festsetzungen vorgesehen:

 Festsetzungen zur Höhe und äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen

 Bepflanzung des Lärmschutzwalls mit heimischen Sträuchern

 Begrünung der Lärmschutzwand mit Rankpflanzen

 Eingrünung des Wohngebietes durch Pflanzung eines großkronigen, heimischen Laubbau-
mes und eines heimischen Strauchs je Baugrundstück

 Ausweisung und Bepflanzung einer öffentlichen Grünfläche am Nordrand des Gebietes

 Ausweisung von privaten Grünflächen mit Pflanzgebot (heimische Bäume und Sträucher)

 Festlegung der Verwendung von heimischen Gehölzarten bei der Pflanzung von Hecken als
Einfriedungen an der Außengrenze zur freien Landschaft

 Verbot der Verwendung leuchtender und reflektierender Materialien und Farben an Gebäu-
den, sonstigen baulichen Anlagen und Dacheindeckungen (abgesehen von Sonnenkollekt-
oren oder Solarzellen)

 Verbot beleuchteter Werbeanlagen

 Verbot der Errichtung von mehr als einer Außenantenne sowie von Freileitungen jeglicher Art.
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XIV.3.8 Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit

Über die Betrachtung der klassischen Umwelt-Schutzgüter hinaus ist zu prüfen, ob durch die Pla-

nung erhebliche Beeinträchtigungen für die in der Umgebung lebende Bevölkerung bzw. generell für

die menschliche Gesundheit entstehen.

Durch Bau und Betrieb der Leitungstrasse sind keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes zu erwarten. Darum wird im Folgenden allein der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans betrachtet.

XIV.3.8.1 Beschreibung der derzeitigen Funktionen

Im derzeitigen Zustand und Nutzungsmodus kommt dem Untersuchungsgebiet keine bedeutsame

Funktion für die Bevölkerung bzw. die menschliche Gesundheit zu. Lediglich Randbereiche werden

für die fußläufige Kurz- und Naherholung genutzt.

XIV.3.8.2 Bewertung des derzeitigen Zustands

Die Bedeutung des Planungsgebietes im Hinblick auf das Schutzgut Bevölkerung und menschliche

Gesundheit kann lediglich mit gering bewertet werden.

XIV.3.8.3 Entwicklungsprognose im Eingriffsfall

Mit der Umsetzung des Bebauungsplans werden sich, wie in Kapitel 3.6 erläutert, voraussichtlich die

positiven und negativen Wirkungen in Bezug auf Luftschadstoff- und Schallemissionswerte in etwa

ausgeglichen sein.

Die Belastungen durch die aktuelle landwirtschaftliche Nutzung (z. B. Pestizide) fallen hingegen weg.

Dies könnte unmittelbare oder zumindest mittelbare Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit

haben.

Insgesamt sind die Beeinträchtigungen mit gering zu bewerten.

XIV.3.8.4 Entwicklungsprognose ohne Eingriff

Im Falle einer Beibehaltung der bisherigen Nutzung würden die oben beschriebenen Beein-

trächtigungen nicht entstehen.

XIV.3.8.5 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung der Eingriffsfolgen

Sinnvolle Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen, die dem Emissionsschutz dienen und über

das Schutzniveau der Gesetzgebung hinausgehen, sind nicht planbar. Maßnahmen zur Verbesse-

rung der ästhetischen Qualität des Geländes enthält Kapitel XIV.3.7.5.
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XIV.3.9 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Umweltbezogene Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nach

derzeitigem Stand nicht zu erwarten.

XIV.3.10 Nachhaltige Energienutzung

Das BauGB schreibt in § 1 (6) Nr. 7f vor, die Belange einer sparsamen, effizienten Nutzung von

Energie sowie der Nutzung erneuerbarer Energie zu berücksichtigen.

Diese Aspekte finden Berücksichtigung, indem in den Festsetzungen zum Bebauungsplan darauf

hingewiesen wird, dass die Installation regenerativer Energiesysteme nicht nur erlaubt, sondern auch

gewünscht ist. Die Dachflächen sollten so angeordnet werden, dass die Sonnennutzung möglich ist.

XIV.3.11 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Im Rahmen der Umweltprüfung sind neben den einzelnen Schutzgütern nach § 1 (6) Nr. 7i BauGB

auch die Wechselwirkungen unter diesen zu berücksichtigen, um Wirkungsketten, sekundäre Effekte

oder Summationswirkungen zu erkennen und zu bewerten.

Im Bearbeitungsgebiet liegen vor allem Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden, Arten

und Lebensgemeinschaften sowie Wasser vor.

Allerdings sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Untersuchungsgebiet keine Wechselwirkungen

zwischen den Schutzgütern erkennbar, die zu zusätzlichen, im Rahmen der Einzeldarstellungen der

Schutzgüter nicht genannten, erheblichen Beeinträchtigungen führen könnten.

XIV.3.12 Umweltwirkungen jenseits der Geltungsbereichsgrenzen

Laut BauGB (§2 Abs. 4, Anlage) soll das Untersuchungsgebiet das gesamte erheblich durch den

Eingriff beeinflusste Gebiet umfassen.

Durch die Umsetzung des Bebauungsplans sind außerhalb des Geltungsbereiches keine erheblichen

Beeinträchtigungen der betrachteten Schutzgüter zu erwarten. Lediglich geringfügige Verschlechte-

rungen in Bezug auf die Luftqualität sind jenseits der Geltungsbereichsgrenzen zu erwarten. Dies ist

durch Barrierewirkung des geplanten Wohngebietes (inkl. Lärmschutzwall) begründet, welche den

Kaltluftabfluss und damit die Frischluftzufuhr behindern.

Durch die Ableitung des Regenwassers sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Arten der

Tauber zu erwarten (vgl. Natura-2000-Vorprüfung bzw. artenschutzrechtliche Prüfung).

XIV.3.13 Zusammenfassende Darstellung der Umweltfolgen

Bei den folgenden Schutzgütern sind die prognostizierten Beeinträchtigungen als erheblich zu be-

werten (vgl. auch Tab. 6):
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 Schutzgut "Arten und Lebensgemeinschaften", insbesondere aufgrund von Flächenverlus-
ten bei Biotopen mittlerer Bedeutung sowie aufgrund der Verdrängung eines Feldlerchenre-
viers

 Schutzgut "Boden", insbesondere aufgrund von Versieglung und Überprägung hochwertiger
Böden

 Schutzgut "Wasser", insbesondere aufgrund von Versieglung (Minderung der Grundwasser-
neubildung, Erhöhung des Oberflächenabflusses)

 Schutzgut "Klima", insbesondere aufgrund der Störung von bedeutender Kaltluftleitbahnen
(Minderung der Frischluftzufuhr).

Tab.6 Bewertung von Zustand, Beeinträchtigungen und ihrer Erheblichkeit

Geltungsbereiche BPlan Leitungstrasse

Schutzgut

Bewertung
des derzei-
tigen Zu-
standes

Intensität
der Beein-

träch-
tigungen

Erheblich-
keit der

Beeinträch-
tigungen

Bewertung
des derzei-
tigen Zu-
standes

Intensität
der Beein-

träch-
tigungen

Erheblich-
keit der

Beeinträch-
tigungen

Arten und Lebens-
gemeinschaften:

III IV ja III II nein

Boden: IV IV ja IV bis V II nein

Wasser: II III ja IV II nein

Klima: III III ja Ø I nein

Luftqualität / Lärm-
schutz:

II I nein Ø II nein

Landschaftsbild /
Erholung:

II II nein Ø I nein

Bevölkerung / men-
schl. Gesundheit:

II II nein Ø I nein

Kulturgüter / sonst.
Sachgüter:

Ø I nein Ø I nein

Bewertung derzeitiger Zustand bzw. Intensität der Beeinträchtigungen:
I = keine bis sehr geringe Bedeutung bzw. Beeinträchtigungen
II = geringe Bedeutung bzw. Beeinträchtigungen
III = mittlere Bedeutung bzw. Beeinträchtigungen
IV = hohe Bedeutung bzw. Beeinträchtigungen
V = sehr hohe Bedeutung bzw. Beeinträchtigungen
Ø = keine Bewertung
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XIV.4 Ermittlung des Kompensationsflächenbedarfs für unvermeidbare Beeinträchtigungen ("Ein-

griffs-Ausgleichsbilanz")

XIV.4.1 Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Hinweis: Im Folgenden werden Teil 1 sowie Teil 2 von Bandhaus IV gemeinsam betrachtet.

In den Bilanzierungen sind zur besseren Übersicht die Biotoptypen, Flächengrößen und Biotoppunk-

te zusammengefasst. Die detaillierte Herleitung der Bewertung der Einzelbestände ist im Kap.

XIV.3.2.1 dargelegt.

XIV.4.1.1 Eingriffsbereiche: Biotope und Biotoppunkte

Folgende Biotope liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplans (aktueller Bestand vor dem Ein-

griff):

Biotop
[Nr. der Einzelfläche in Plan 1a]

notwendiger
Ausgleich

Größe
[m2]

Punkte
je m2*

Biotop-
punkte

[2] Acker mit fragment. Unkrautvegetation 30.400 4 121.600

[3] Rotationsgrünland oder Grünlandansaat 6.951 5 34.754

[9] Feldhecke mittl. Standorte (§ 32-Biotop) mind. 1:1 2.272 19 43.163

[14] Zierrasen 1.103 12 13.236

[4, 10, 13] Grasreiche ausd. Ruderalveget. 389 15 5.841

[1] Grasweg 275 6 1.649

[15, 16, 17, 18, 20] Zierstrauchanpflanzungen 206 9 1.855

[21] Völlig versiegelte Straße oder Platz 74 1 74

[5, 7] Schlehen-Feldhecke (§ 32-Biotop) mind. 1:1 60 15 903

[6, 8] Trittrasen, Zierrasen 57 8 456

[19] Schlehen-Feldhecke (§ 32-Biotop) mind. 1:1 56 19 1.056

[11, 12] Einzelbäume 39 je Baum 1.004

[22] Blumenbeet oder Rabatte 5 4 20

GESAMT 41.895 225.611

Hinweis:
* vgl. “EW“ = Endwert in Tab. 2 (Kap. XIV.3.2.1)
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Biotoppunkte derselben Flächen nach dem Eingriff (zukünftiger Bestand, vgl. Abb. 12b):

Biotop
[Typ-Nr. nach VOGEL & BREUNIG (2005)]

Größe
[m2]

Punkte
je m2*

Biotop-
punkte

Versiegelte Flächen privater Grundstücke (Gebäude, Nebenan-
lagen, befestigte Flächen; entsprechend der vorgegebenen
Grundflächenzahl + 5% = 45% der Grundstücksflächen)
[60.10, 60.21, 60.22]

14.322 1 14.322

Private Hausgärten ohne Pflanzgebot (abgesehen von einem
großkronigen heimischen Laubbaum) [60.60]

13.558 6 81.350

Straßen und Fußwege (versiegelt) [60.21, 60.22] 4.990 1 4.990

Private Hausgärten mit Pflanzgebot (lückige Gebüschgruppen
aus heimischen Sträuchern) [60.60]

3.946 8 31.568

Feldhecke mittlerer Standorte (baugebietsseitige Bepflanzung
des Walls, inkl. Wallkrone) [41.20]

2.024 12 24.288

Feldhecke mittlerer Standorte (straßenseitiger Erhalt der vor-
hand. Hecke) [41.20]

1.079 19 20.501

Öffentliche Grünflächen (inkl. Spielplatz) [60.50] 861 4 3.444

Feldhecke mittlerer Standorte (straßenseitige Entwicklung einer
Hecke wie auf dem bestehenden Wall) [60.50]

773 15 11.595

Öffentliche Parkplätze (teilversiegelt: Rasengittersteine o.ä.)
[60.23]

173 2 346

Steinriegel (am Südrand des Gebietes, am Fuß des Lärm-
schutzwalls = CEF-Maßnahme für die Zauneidechse, vgl.
Abb. 13, 14) [23.40]

80 20 1.600

Begrünte Lärmschutzwand (ca. 335 m Längeund 20 cm Breite);
Bewertung wie „Kleine Grünfläche“ [60.50]

67 4 268

Versorgungsanlage (teilversiegelt: teils Verteilerkasten, teils
Grünfläche) [60.10, 60.50]

21 2 42

GESAMT 41.895 194.320

Hinweis:
* vgl. “Planungsmodul“ nach VOGEL & BREUNIG (2005) inkl. fachgutachterlicher Auf- bzw. Abwertung

entsprechend der vorgesehenen Planung

Biotoppunkte der Eingriffsfläche "nachher" minus "vorher" (= Abwertung):

194.320 minus 225.611 = - 31.291
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Abb. 12b: Biotop- und Nutzungstypen der vorgesehenen Planung: hellrot = private Grundstücke,
rosa = private Hausgärten mit Pflanzgebot, schwarz = versiegelte Straßen und Fuß-
wege, grau = teilversiegelte öffentliche Parkplätze, lila = teilversiegelte Fläche für Ver-
sorgungsananlagen, hellgrün = öffentliche Grünflächen, dunkelgrün = Lärmschutzwall
mit Hecke und Steinriegel
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XIV.4.1.2 Planexterne Kompensationsflächen: Biotope und Biotoppunkte

Die planexterne Kompensation wird auf drei Flächen stattfinden (näheres vgl. Kap. XIV.5.2).

Folgende Biotope werden naturschutzfachlich aufgewertet werden (aktueller Bestand vor der Aufwer-

tung):

Biotop
[Typ-Nr. nach VOGEL & BREUNIG (2005)]

(Biotoppunkte je m2*)

besond. ge-
schützt?

Größe [m2] Biotoppunkte

a) Ausgleichsfläche Tauberaue westl. des geplanten Baugebietes (vgl. Plan 3):

Fettwiese mittlerer Standorte [33.41] (8) 2.400 19.200

Gewässerbegleitender Auwaldstreifen [52.33]
(16)

ja 30 480

gesamt a) 2.430 19.680

b) Ausgleichsfläche Feldlerche (CEF-Maßnahme, vgl. Abb. 16):

Acker mit fragment.arischer Unkrautvegetation
[37.11] (4)

5.000 20.000

gesamt b) 5.000 20.000

c) Ausgleichsfläche Tauber unterhalb Edelfinger Wehr (vgl. Abb 17) **:

Mäßig ausgebauter Flussabschnitt [12.41] (16)
- Biologische Gewässergüte: Klasse II
- Strukturgüte nach LAWA: stark verändert

300 4.800

gesamt c) 300 4.800

GESAMT a) bis
c)

7.730 44.480

Hinweise:
* = vgl. “EW“ = Endwert in Tab. 3 (Kap. XIV.3.2.1)
** = Es ist eine strukturelle Aufwertung der Taubersohle mit dem Kies vorgesehen, der beim Bau

des Regenwasserleitung anfällt.
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Biotoppunkte derselben Flächen nach der Aufwertung (zukünftiger Bestand):

Biotop
[Typ-Nr. nach VOGEL & BREUNIG (2005)]

(Biotoppunkte je m2 *)

besond. ge-
schützt?

Größe [m2] Biotoppunkte

a) Ausgleichsfläche Tauberaue westl. des geplanten Baugebietes (vgl. Plan 3):

Befestigte Grabensohle [12.60] (4)
- Länge ca. 155 m, Durchschnittsbreite

ca. 0,6 m
- durchgehende befestigt (x 0,5)
- mäßig durch Stoffeintrag belastet (x 0,8)

100 400

Grabenböschung [34.50, 35.42, 35.64]
- Länge ca. 155 m, Durchschnittsbreite

ca. 4,5 m
..- teils mit Röhrichten und Hochstaudenfluren

(ca. 200 m2: 14 Biotoppunkte)
- teils mit Grasreicher ausd. Ruderalveg.

(ca. 500 m2: 11 Biotoppunkte)

z. T. (Röhrichte
u. Hochstau-

denfluren feuch-
ter Standorte)

700 8.300

Magerwiese mittlerer Standorte [33.43] (15)
- je 5 m beidseitig des Grabens
- inkl. Einsaat zur Förderung der Artenvielfalt

1.600 24.000

Gewässerbegleitender Auwaldstreifen [52.30]
(14)

ja 30 420

gesamt a) 2.430 33.120

b) Ausgleichsfläche Feldlerche (CEF-Maßnahme, vgl. Abb. 16):

Magerwiese mittlerer Standorte [33.41] (15)
- Selbstbegrünung

5.000 75.000

gesamt b) 5.000 75.000

c) Ausgleichsfläche Tauber unterhalb Edelfinger Wehr (vgl. Abb. 17):

Mäßig ausgebauter Flussabschnitt [12.41] (12)
- mit Kies angereichert (ca. 100 m3)
- Biologische Gewässergüte: Klasse II
- Strukturgüte nach LAWA: stark verändert

300**
4.800 +
3.600**

gesamt c) 300 8.400

GESAMT a) bis c) 7.730 116.520

Biotoppunkte der Ausgleichsfläche "nachher" minus "vorher" (= Aufwertung):

116.520 minus 44.480 = + 72.040

Hinweis:
* = vgl. “Planungsmodul“ nach VOGEL & BREUNIG (2005) inkl. fachgutachterlicher Auf- bzw.

Abwertung entsprechend der vorgesehenen Planung
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** = Die voraussichtlich zur Verfügung stehende Menge an Kies ist aktuell nur grob abschätzbar
und dementsprechend auch die Fläche, die damit aufgewertet werden kann. Die wirkliche
Menge an Biotoppunkten kann erst nach der Umsetzung genau bestimmt werden.
Bewertungsansatz:
 je m3 an eingebrachtem Kies ist eine Fläche von 3 m2 aufwertbar (entspricht einer Kieshö-

he von 33 cm
 je m2 an eingebrachtem Kies ist eine Aufwertung um 12 Punkte anrechenbar (entspricht

einer Aufwertung zum Typ "Naturnaher Flussabschnitt" des Planungsmoduls)

Die Zuordnung der Kompensationsmaßnahmen zum Teil 1 bzw. Teil 2 von Bandhaus IV erfolgt hin-

sichtlich der Flächengrößen der Maßnahmenflächen sowie hinsichtlich der Biotoppunkte prozentual

entsprechend der jeweiligen Flächenanteile:

Teil 1 = 21.907 m2 = 52 %

Teil 2 = 19.988 m2 = 48 %

XIV.4.1.3 Besonders geschützte Biotope (§ 32 NatSchG BW)

a) Geltungsbereich des Bebauungsplans

Durch die Überbauung wird im Nordosten des Plangebietes eine 60 m2 große Schlehenhecke verlo-

ren gehen (in der amtlichen Biotopkartierung enthalten). Durch die Verlängerung des Lärmschutz-

walls wird eine 56 m2 große Schlehenhecke im Südwesten des Plangebietes überbaut werden. Wei-

terhin kann nur der straßenseitige Heckenteil des bestehenden Lärmschutzwalls erhalten werden.

Der baugebietsseitige Heckenteil muss zwischenzeitlich entfernt werden, um die Wallkrone abzufla-

chen und die Lärmschutzwand zu errichten. Durch die geplante Verlängerung des Lärmschutzwalls

und anschließende Bepflanzung mit heimischen Sträuchern ist letztendlich eine Entwicklung von

Feldhecken vorgesehen, die die Verluste bei weitem ausgleicht, selbst wenn die baugebietsseitige

Bepflanzung stellenweise lückig gehalten werden muss, um die Lärmschutzwand warten zu können.

Demnach ergibt sich bereits planintern ein Zugewinn an Fläche besonders geschützter Biotope (Zu-

gewinn von ca. 1.500 m2).

b) Leitungstrasse

Im Mündungsbereich der Leitungstrasse wird in den Auwaldstreifen der Tauber eingegriffen werden

müssen. Während der Bauphase müssen dort voraussichtlich einige Gehölze entfernt werden. Etwa

30 m2 Auwaldstreifen werden betroffen sein. Nach der Bauphase werden sich die Gehölze wieder

entwickeln können und den Mündungsbereich des Grabens mit ihren Kronen überwachsen, so dass

für die Eingriffsfläche eine Rückentwicklung zum Auwaldstreifen möglich ist.

Demnach ergibt sich auch im Bereich der Leitungstrasse kein dauerhafter Verlust an Fläche be-

sonders geschützter Biotope.
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XIV.4.1.4 FFH-Lebensraumtypen und FFH-Anhang-II-Arten

Beeinträchtigungen von FFH-Lebensraumtypen und FFH-Anhang-II-Arten sind nur im Bereich der

Tauber möglich (Mündung des Regenwassergrabens und sein Umfeld). Der dortige Tauberabschnitt

zählt zum FFH-Gebiet "Westlicher Taubergrund" (6523-341). Die Erheblichkeit der Beeinträchtigun-

gen wird in einem eigenen Gutachten, der Natura-2000-Vorprüfung, abgehandelt (vgl. ANDRES

2015).

Hinsichtlich der FFH-Lebensraumtypen ist an dieser Stelle Folgendes festzuhalten: Der Auwaldstrei-

fen der Tauber zählt zum FFH-Lebensraumtyp "Auewälder mit Erle, Esche, Weide" [91E0*]. Im Mün-

dungsbereich der Leitungstrasse wird in den Bestand während der Bauphase eingegriffen. Eine

Rückentwicklung zum Auwaldstreifen und damit zum FFH-Lebensraumtyp ist dort wahrscheinlich, in-

klusive der für den Lebensraumtyp charakteristischen Arten (vgl. Kap. XIV.4.1.3 b).

Im Bereich der Ausgleichsfläche in der Tauberaue westlich des Plangebietes (Umfeld des geplanten

Grabens) werden sich voraussichtlich in einigen Jahren Grünlandbestände entwickeln, die dem FFH-

Lebensraumtyp "Magere Flachland-Mähwiesen" (6510) zugeordnet werden können.

Demnach ergeben sich keine dauerhaften Verluste an Fläche von FFH-Lebensraumtypen.

XIV.4.1.5 Biotopverbund

Von den im "Fachplan Landesweiter Biotopverbund" dargestellten Kernflächen wird nur die kleine

Hecke im Norden des Planungsgebietes überbaut werden (vgl. Abb. 6 bzw. www.lubw.baden-

wuerttemberg.de). Es muss allerdings stark bezweifelt werden, dass der Bestand aktuell wirklich Be-

deutung für den Biotopverbund trockener Standorte hat, wenn überhaupt, dann für mittlere Standor-

te. Allerdings ist die Bedeutung aufgrund der Kleinflächigkeit und der angrenzenden Beeinträchti-

gungen als sehr gering einzustufen (Wohngebiet direkt am Nordrand der Hecke, Ackerfläche direkt

an deren Südrand).

Es kann sicher davon ausgegangen werden, dass der Südteil des neuen Lärmschutzwalls (Hecke

sowie Steinhaufen für Zauneidechsen) den Biotopverbund mittlerer Standorte in West-Ost-Richtung

deutlich verbessert werden wird. Ebenso wird das Extensivgrünland entlang des geplanten Grabens

sowie die angrenzenden Grabenböschungen den Biotopverbund mittlerer Standorte in West-Ost-

Richtung deutlich verbessern.

XIV.4.1.6 Europarechtlich streng geschützte Arten

Die europarechtlich streng geschützten Arten werden in einem eigenen Gutachten, der speziellen ar-

tenschutzrechtlichen Prüfung (saP), abgehandelt (vgl. ANDRES & BUSCH 2016).

Potenzielle von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen betroffen sind im Geltungsbereich des

Bebauungsplans: Fledermäuse, Vögel (z. B. Feldlerche), sowie die Zauneidechse. Im Bereich der

Leitungstrasse sind folgende Arten potenziell betroffen: Fledermäuse, Biber, Vögel und Bachmu-

schel. Durch die Umsetzung von Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
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können die Verbotstatbestände umgangen werden.

XIV.4.1.7 Sonstige gefährdete oder geschützte Arten

Zu den nachgewiesenen sonstigen gefährdeten oder geschützten Arten gehört die folgende Tagfal-

terart, die auf der relativ artenreichen öffentlichen Grünfläche im Norden des Plangebietes beobach-

tet wurde:

Artengruppe Art (deutsch) Art (wissenschaftlich) RL BW RL D

Schmetterlinge Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus * *

Darüber hinaus sind weitere Arten der Gruppe der Säuger (z. B. Spitzmäuse), Reptilien (Blindschlei-

che), Schmetterlinge, Hautflügler, Käfer, Libellen (z. B. Gebänderte Prachtlibelle) zu erwarten, die

nach BNatSchG geschützt sind. Diese sind vor allem im Bereich der extensiven Randstrukturen des

Plangebietes zu erwarten (Böschungen, Graswege, Hecken, extensiv genutzte öffentliche Grünflä-

chen) sowie in den Streuobstwiesen und an den Tauberbereichen, die im Umfeld der Leitungstrasse

liegen.

Das Vorkommen weiterer gefährdeter Arten ist nicht sehr wahrscheinlich, kann aber nicht vollkom-

men ausgeschlossen werden.

Für diese Arten ist zu erwarten, dass insgesamt keine wesentliche Verschlechterung eintritt, zumal

im Geltungsbereich des Bebauungsplans (z. B. Lärmschutzwand, öffentliche und private Grünflächen

mit Pflanzgebot, aber teilweise auch die zukünftigen Hausgärten) sowie innerhalb der Kompensati-

onsflächen extensiv genutzte Habitate erhalten bleiben bzw. relativ großflächig neu entwickelt wer-

den.

XIV.4.2 Bodenfunktionen

XIV.4.2.1 Eingriffsbereiche: Bodenfunktionen und Bodenwerteinheiten

Hinweis: Anders als beim Schutzgut „Arten und Lebensgemeinschaften“ (Kap. XIV.4.2.1) wird im

Folgenden allein der Teil 1 von Bandhaus IV betrachtet.

Nutzungen und Bodenfunktionen im Geltungsbereich des Bebauungsplans (aktueller Bestand vor

dem Eingriff):

Nutzungsart bzw. Aus-
gangssituation

Größe
[m²]

NB AW FP SN
Wert-
stufe

Bodenwert-
einheiten

intensiv (Äcker, Grünland-
einsaat)

17.367 3,0 2,0 3,0 1,0 2,666 46.300

extensiv (Hecken, Böschun-
gen, Graswege, öffentliche
Grünflächen)

4.466 3,0 2,0 3,0 1,0 2,666 11.906

Versiegelt 74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Summe 21.907 58.206
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Bodenfunktion:
AW = Ausgleichskörper im Wasserkreislauf
FP = Filter und Puffer für Schadstoffe
NB = Natürliche Bodenfruchtbarkeit
SN = Sonderstandort für naturnahe Vegetation

Bewertungsklassen und Funktionserfüllung:
0 = keine (versiegelte Flächen)
1 = gering
2 = mittel
3 = hoch
4 = sehr hoch

Nutzungen und Bodenfunktionen im Geltungsbereich des Bebauungsplans (zukünftiger Bestand

nach dem Eingriff):

Planung
Größe
[m²]

NB AW FP SN
Wert-
stufe

Bodenwert-
einheiten

Bereiche ohne Eingriff

(straßenseitiger Erhalt der

vorhandenen Hecke)

1.079 3,0 2,0 3,0 1,0 2,666 2.877

Grünflächen sowie neue

Bereiche des Lärmschutz-

walls (bepflanzt)

3.473 3,0 2,0 3,0 1,0 2,666 9.259

Private Hausgärten

(Oberbodenauftrag von

zusätzlich mind. 20 cm auf

55% der Grundstücksflä-

chen)

8.067 3,7 3,0 3,7 1,0 3,466 27.960

Teilversiegelte Bereiche

(öffentliche Parkplätze,

Flächen für Versorgungsan-

lagen)

94 2,0 1,0 2,0 1,0 1,666 157

Versiegelte Flächen privater

Grundstücke (Gebäude,

Nebenanlagen, befestigte

Flächen; entsprechend der

vorgegebenen Grundflä-

chenzahl + 5% = 45% der

Grundstücksflächen)

7.334 0 0 0 0 0 0

Straßen und Fußwege (ver-

siegelt)
2.594 0 0 0 0 0 0

Summe 21.907 40.252
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Für die Grünflächen sowie die zu erhöhenden und neu zu errichtenden Bereiche des Lärmschutz-

walls wird davon ausgegangen, dass durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen (u. a. Abtrag und

anschließender Wiederauftrag des Oberbodens plus Bepflanzung) die Bodenfunktionen nur bauzeit-

lich beeinträchtigt sind und nicht dauerhaft, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen der Bo-

denfunktionen zu erwarten sind. Zudem kann dort in vielen Teilbereichen von einer Extensivierung

der Bodennutzung ausgegangen werden, die vormals von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung

geprägt waren. Es besteht die Verpflichtung, den Oberboden vor Baubeginn in einer Stärke von min-

destens 30 cm abzuschieben und anschließend wieder einzubauen. Der Oberboden der später ver-

siegelten Flächen der Privatgrundstücke wird im Bereich der unversiegelten Teile der privaten Haus-

gärten eingebracht. Es handelt sich demnach um einen „Oberbodenauftrag“ im Sinne von Kompen-

sationmaßnahmen (vgl. LUBW 2012), der bei mindestens 20 cm zusätzlichem Oberbodenmaterial

mit dem Gewinn einer Wertstufe in der Gesamtbewertung angerechnet werden kann.

Bodenwerteinheiten der Eingriffsfläche von Teil 1 des Baugebietes Bandhaus IV
("nachher" minus "vorher" = Abwertung): 40.252 minus 58.206 = - 17.954

XIV.4.2.2 Planexterne Kompensationsflächen: Bodenfunktionen und Bodenwerteinheiten

Die planexterne Kompensation zur Aufwertung von Biotopen wird auf drei Flächen stattfinden (vgl.

Kap. 5.2). Bei zwei von ihnen sind Aufwertungen der Bodenfunktionen zu erwarten.

Folgende Flächen werden hinsichtlich ihrer Bodenfunktionen aufgewertet werden (aktueller Bestand

vor der Aufwertung):

Nutzungsart bzw. Aus-
gangssituation

Größe
[m²]

NB AW FP SN
Wert-
stufe

Bodenwert-
einheiten

Ausgleichsfläche Tauberaue westl. des geplanten Baugebietes (vgl. Plan 3):

Fettwiese mittlerer Standor-

te in der Tauberaue (ge-

düngt, häufig gemäht)

2.400 3,5 4,0 3,5 1,0 3,666 8.798

Ausgleichsfläche Feldlerche (CEF-Maßnahme, vgl. Abb. 16):

Ackerland nordöstlich des

Plangebietes (Dünger,

Pflanzenschutzmittel, Erosi-

onsgefahr)

5.000 1,0 1,0 2,5 1,0 1,500 7.500

Summe 7.400 16.298
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Nutzungen und Bodenfunktionen auf den Kompensationsflächen (zukünftiger Bestand nach der Auf-

wertung):

Nutzungsart bzw. Aus-
gangssituation

Größe
[m²]

NB AW FP SN
Wert-
stufe

Bodenwert-
einheiten

Ausgleichsfläche Tauberaue westl. des geplanten Baugebietes (vgl. Plan 3):

Graben und Grabenbö-

schung (Entwicklung von

Standorten als Sonder-

standort für naturnahe Ve-

getation)

800 4,666 3.733

Magerwiese statt Fettwiese

(kein Dünger, keine Pflan-

zenschutzmittel)
1.600 4,416 7.066

Ausgleichsfläche Feldlerche (CEF-Maßnahme, vgl. Abb. 16):

Brache statt Ackerland (kein

Dünger, keine Pflanzen-

schutzmittel, Erosions-

schutz)

5.000 2,500 12.500

Summe 7.400 23.298

Durch den Grabenbau verschlechtert sich ein Teil der Bodenfunktionen, andererseits wird dadurch

ein Sonderstandort für naturnahe Vegetation geschaffen. Letzteres ist so positiv, dass insgesamt ei-

ne Erhöhung um 1,0 Wertstufen angemessen ist.

Die Extensivierung von einer Fett- zu einer ungedüngten Magerwiese wird mit einer Erhöhung um

0,75 Wertstufen gewertet, die von Ackerland zu einer ungedüngten Brache um 1,0 Wertstufen (vgl.

LUBW 2012). Der Oberbodenauftrag in einer Mindeststärke von 20 cm ergibt ebenfall eine Verbes-

serung um 1,0 Wertstufen (vgl. LUBW 2012).

Bodenwerteinheiten der Kompensationsflächen "nachher" minus "vorher" (= Aufwertung):

23.298 minus 16.298 = + 7.000

XIV.5 Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen (Kompensationsmaßnahmen)

Bei der hier dargestellten Planung ist ein geringer Teil der Kompensationsmaßnahmen im direkten

räumlichen Umfeld möglich (vgl. Kap. XIV.5.1). Der Großteil der Maßnahmen liegt weiter entfernt und

ist teils schutzgutbezogen, teils schutzgutübergreifend (vgl. Kap. XIV.5.2).
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XIV.5.1 Kompensationsmaßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans

XIV.5.1.1 Erhöhung und Verlängerung eines Lärmschutzwalls

a) Maßnahmen-Beschreibung

Am Westrand des geplanten Baugebietes wird der bestehende Lärmschutzwall auf 5 m erhöht (be-

zogen auf die baugebietsseitige Geländehöhe) und nach Süden hin um ca. 70 m verlängert sowie

um ca. 60 m nach Osten ergänzt. Zur Erreichung der erforderlichen Höhe soll auf den bestehenden

Lärmschutzwall eine Wand aufgesetzt werden. Die Erweiterung der Lärmschutzanlage erfolgt in glei-

cher Weise.

Um die bestehende Hecke weitest möglich zu schonen, werden die Bauarbeiten nur von der Bauge-

bietsseite erfolgen. Wo Sträucher für die Bauphase zurückgenommen werden müssen, werden sie

anschließend wieder mit heimischen Arten ersetzt. Der neue Lärmschutzwall wird ebenfalls mit hei-

mischen Sträuchern bepflanzt und dauerhaft unterhalten werden (Artenliste: vgl. Kap. XIV.13.1). Ziel

ist eine möglichst dichte, strauchdominierte Hecke. Die Lärmschutzwand wird mit heimischen Rank-

pflanzen begrünt werden (Artenliste: vgl. Kap. XIV.13.1).

Am Südrand des Lärmschutzwalls werden zwei 2 m breite und 20 m lange Steinriegel mit vorgela-

gertem Sandstreifen eingebaut, die als CEF-Maßnahme für die Zauneidechse durchgeführt werden

(vgl. Abb. 13 und 14 bzw. artenschutzrechtliche Prüfung). Diese sollen für die Reptilien sowohl als

Tagesverstecke, Fortpflanzungshabitate und Winterquartiere dienen. Die Steinriegel dürfen von den

angrenzenden Gehölzen teil-, aber nicht voll beschattet sein. Eine entsprechende Pflege ist dauer-

haft zu gewährleisten. Die Sandflächen sollten auf Dauer eine lückige Vegetationsstruktur aufweisen,

also nicht komplett zuwachsen. Dem entsprechend ist der Aufwuchs regelmäßig zu entfernen.

Abb. 13: Vorgesehene Lage der Steinriegel (rot) mit vorgelagertem Sandstreifen (grün) am Süd-
rand des geplanten Lärmschutzwalls (Aufsicht; Skizze auf Grundlage eines Entwurfs
des Ingenieurbüros Walter + Partner GbR, Tauberbischofsheim, vom Juli 2014)
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Abb. 14: Querschnitt des geplanten Lärmschutzwalls mit vorgesehene Lage der Steinriegel
(grau) sowie des vorgelagertem Sandstreifen (grün). Die rote Line symbolisiert ein ein-
zubauendes Flies, das die Lücken zwischen den Steinen vor eindringender Erde bzw.
Sand schützen soll (Skizze auf Grundlage eines Entwurfs des Ingenieurbüros Walter +
Partner GbR, Tauberbischofsheim, vom Juli 2014)

b) Ökologische Aufwertungseffekte

Der Kompensationseffekt kann folgenden Schutzgütern zugeordnet werden:

Arten und Lebensgemein-
schaften:

 Förderung von Arten siedlungsnaher Feldhecken

 Förderung der europarechtlich streng geschützten Zauneidechse

Boden:  Positive Auswirkungen auf den Boden aufgrund der Umwandlung
von Intensiv-Acker in einen Erdwall mit Feldhecke

Wasser:  Beendigung des Eintrags landwirtschaftlicher Stoffe, die das
Grundwasser belasten können (Dünger, Pestizide)

Klima:  Verbesserung der Luftfilterfunktion durch neue Gehölze

Luftqualität: / Lärmschutz  Minderung der verkehrsbedingten Luftschadstoffe

 Deutliche Minderung des verkehrsbedingten Lärms

Landschaftsbild / Erholung:  Steigerung der Landschafts-Eigenart

 Eingrünung des Bebauungsrandes

 Schaffung interessanter Naturbeobachtungselemente

 Minderung der verkehrsbedingten Luftschadstoffe

Bevölkerung / menschliche
Gesundheit:

 siehe oben genannte Schutzgüter

Kulturgüter / sonstige
Sachgüter:

 Keine Aufwertungsfunktion erkennbar
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XIV.5.2 Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

XIV.5.2.1 Ausgleichsfläche in der Tauberaue westlich von "Bandhaus IV"

a) Standort und Ziele der Maßnahme:

Im Rahmen der laufenden Flurneuordnung wurde der Stadt Bad Mergentheim im Herbst 2015 ein

neues Flurstück zugewiesen, das für die Kompensation von Eingriffen dienen soll (neue Flurstücks-

Nummer: 7836). Es liegt in der Tauberaue westlich des Plangebietes im Gewann "Müllersfurt". Durch

die Fläche wird auch der geplante Regenwasserkanal verlaufen, der dort in Form eines offenen Gra-

bens umgesetzt wird.

Die Ausgleichsfläche ist etwa 0,24 ha groß und umfasst den geplanten Graben und sein näheres

Umfeld. Sie liegt innerhalb des neuen Flurstücks 7836 (alten Nummern: 4799, 4800/1, 4888/1,

4888/2 und 4884). Die genaue Lage der Fläche ist Abb 15 und Plan 3 zu entnehmen.

Derzeit handelt es sich um eine artenarme Fettwiese mittlerer Standorte (vgl. Plan 1b). Ziel ist die

naturschutzfachliche Aufwertung durch die Entwicklung von Röhrichten, Hochstauden- und Grasflu-

ren im Bereich des geplanten Grabens sowie durch die Entwicklung von artenreichem Extensivgrün-

land beiderseits des Grabens (vgl. Plan 3).

b) Maßnahmen-Beschreibung

Der Bach wird einen leicht geschwungenen Verlauf haben. Die Bachsohle wird etwa 0,6 m breit

sein und mit Schroppen befestigt werden, um Tiefenerosion bei stärkeren Regenereignissen zu ver-

hindern. In seinem westlichen Abschnitt wird der Graben relativ stark eingetieft sein, um ein ausrei-

chendes Gefälle zu haben. Dadurch werden die Grabenböschungen dort voraussichtlich mehrere

Meter breit sein.

Durch den regelmäßigen Regenwasserdurchfluss sowie durch die Grundwassernähe werden vo-

raussichtlich standörtlich geeignete Bedingungen für die selbstständige Entwicklung von Röhrichten

und Hochstaudenfluren feuchter Standorte gegeben sein. Es soll überwiegend eine Selbstbegrü-

nung erfolgen. Als Initialpflanzung werden punktuell ausgesuchte Stauden eingesetzt (vgl.

Kap. XIV.13.3). Die Verwendung von gebietsheimischem Pflanzgut ist dabei Pflicht (§ 40

BNatSchG). An den weniger feuchten Grabenböschungen werden sich Grasfluren frischer Standorte

entwickeln (Selbstbegrünung). Der Graben sollte weitgehend gehölzfrei bleiben. Die Röhrichte,

Hochstauden- und Grasfluren entfalten u. a. dann eine besondere Funktion als Rückzugs- und Nah-

rungshabitat, wenn das umliegende Grünland frisch gemäht ist. Darum sollte nur eine Herbstmahd

stattfinden. Diese braucht zum Erhalt der Artenvielfalt im Graben sowie zum Zurückdrängen von Ge-

hölzen nur alle 3 bis 5 Jahre stattfinden (Mahd im Herbst mit Abräumen des Mahdguts; möglichst

nicht den kompletten Graben im selben Jahr abmähen, sondern abschnittsweise – über mehrere

Jahre verteilt – vorgehen).
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Das Grünland beidseitig des Grabens soll auf 5-8 m Breite zu artenreichem Grünland entwickelt

werden. Dazu ist auf eine Düngung in Zukunft vollständig zu verzichten. Da das Umfeld der Fläche

ebenfalls sehr artenarm ist, ist das Einwandern neuer Grünlandpflanzen erschwert. Darum soll durch

Ansaat mit Wildpflanzensaatgut die Anreicherung mit standortgerechten Pflanzenarten beschleunigt

werden (vgl. auch KIRMER et al. 2012). Dafür sind durch Fräsen der vorhandenen Grasnarbe im

Herbst – günstig ist i. d. R. der Oktober – vier Etablierungsstreifen anzulegen (je zwei pro Grabensei-

te). Diese sollten eine Breite von ca. 5 m und eine Länge von ca. 15 m haben. Die Etablierungsstrei-

fen sind mit Wildpflanzensaatgut einzusäen. Es sollten Saatgutmischungen mit einem hohen Blu-

menanteil verwendet werden (vgl. Kap. XIV.13.2.1). Die Verwendung von gebietsheimischem Saat-

gut ist Pflicht (§ 40 BNatSchG). Zur Entwicklung artenreicher Bestände ist eine zweischürige Mahd

durchzuführen (1. Schnitt Mitte bis Ende Juni, 2. Schnitt Ende August bis Ende September). Die

Mahd sollte bis an die Böschungsoberkante des Grabens stattfinden. Das Mahdgut ist abzutranspor-

tieren. Es darf nicht auf der Fläche, auch nicht am Rand, belassen werden. Das Mahdgut sollte mög-

lichst nicht zeitgleich mit dem Schnitt aufgeladen werden, sondern auf der Fläche getrocknet und ge-

schwadet werden, damit möglichst viele Samen und Kleintiere auf der Fläche verbleiben.

Abb. 15: Lage der Ausgleichsfläche (grün) in der Tauberaue westlich des geplanten Baugebie-
tes "Bandhaus IV" (rot).
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c) Ökologische Aufwertungseffekte

Der Kompensationseffekt kann folgenden Schutzgütern zugeordnet werden:

Arten und Lebensgemein-
schaften:

 Förderung der Artenvielfalt

 Schaffung von Lebensraumpotenzialen für Arten der Frischwie-
sen

 Schaffung von Lebensraumpotenzialen für Arten der Röhrichte
und nicht jährlich gemähten Hochstauden- und Grasfluren

 Bereitstellung von Nahrungsressourcen und Rückzugsräumen
(Grabenvegetation)

Boden:  Entwicklung von Sonderstandorten für naturnahe Vegetation
(Graben)

 Positive Auswirkungen auf den Boden aufgrund der Umwandlung
von Intensiv-in Extensivgrünland

Wasser:  Schaffung neuer Oberflächengewässer

 Beendigung des Eintrags landwirtschaftlicher Stoffe, die das
Grundwasser belasten können (Dünger, Pestizide)

Klima:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Luftqualität / Lärmschutz:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Landschaftsbild / Erholung:  Steigerung der Landschafts-Eigenart durch das neue Oberflä-
chengewässer

 Schaffung interessanter Naturbeobachtungselemente

Bevölkerung / menschliche
Gesundheit:

 siehe oben genannte Schutzgüter

Kulturgüter / sonstige
Sachgüter:

 Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

XIV.5.2.2 Ausgleichsfläche Feldlerche (CEF-Maßnahme)

a) Standort und Ziele der Maßnahme:

Für das im Plangebiet wegfallende Feldlerchen-Revier wird in der Feldflur nordöstlich der Eingriffs-

fläche eine Fläche bereit gestellt, die eine Größe von etwa 0,5 ha haben wird (ca. 10 m x 500 m). Die

Maßnahmenfläche liegt etwa 1 km vom Eingriffsgebiet entfernt und hat die neue Flurstücksnummer

7527 (vgl. Abb. 16).

Ziel ist die Extensivierung einer derzeit intensiv ackerbaulich genutzten Fläche, um die Feldlerchen-

Dichte zu erhöhen.
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Abb. 16: Lage der „Ausgleichsfläche Feldlerche“ (grüne Fläche) in Bezug zum Baugebiet Band-
haus IV (rosa Fläche) auf Grundlage der neu zugewiesenen Flurstücksgrenzen (rote
Linien). Es handelt sich um das Flurstück mit der neuen Flurstücksnummer 7527, Ge-
markung Edelfingen (OLIVER WECKESSER, Untere Flurneuordnungsbehörde des Main-
Tauber-Kreises, schriftlich Mitt. vom 15.6.2015).

b) Maßnahmen-Beschreibung

Die Ausgleichsfläche hat Streifenform, um Wirkung in einem möglichst großen Landschaftsausschnitt

zu entfalten. Es soll keine Einsaat stattfinden, sondern eine Selbstbegrünung der Ackerbrache. Auf

Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist zu verzichten. Um eine dauerhaft lückige

Vegetation zu erhalten ist eine jährliche flache Bodenbearbeitung vorzusehen (Grubbern), die au-

ßerhalb der Fortpflanzungszeit der Feldlerche durchgeführt wird (20.09.-31.03.), optimal im März ei-

nes jeden Jahres. Weitere Umsetzungsdetails sind der artenschutzrechtlichen Prüfung zu entneh-

men (vgl. ANDRES & BUSCH 2016).



Stadt Bad Mergentheim, Gemarkung Edelfingen – Bebauungsplan „Bandhaus IV - Teil 1“
Begründung

WALTER + PARTNER GbR BERATENDE INGENIEURE VBI Seite 71 von 86

c) Ökologische Aufwertungseffekte

Der Kompensationseffekt kann folgenden Schutzgütern zugeordnet werden:

Arten und Lebensgemein-
schaften:

 Förderung der Artenvielfalt

 Förderung der Feldlerchen-Dichte

 Schaffung von Lebensraumpotenzialen für Arten junger Acker-
brachen

Boden:  Positive Auswirkungen auf den Boden aufgrund der Umwandlung
von einem Intensivacker in eine begrünte Brache (u. a. Minde-
rung der Erosion, keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel)

Wasser:  Beendigung des Eintrags landwirtschaftlicher Stoffe, die das
Grundwasser belasten können (Dünger, Pestizide)

Klima:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Luftqualität / Lärmschutz:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Landschaftsbild / Erholung:  Steigerung der Landschafts-Eigenart

 Schaffung interessanter Naturbeobachtungselemente

Bevölkerung / menschliche
Gesundheit:

 siehe oben genannte Schutzgüter

Kulturgüter / sonstige
Sachgüter:

 Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

XIV.5.2.3 Ausgleichsfläche Tauber unterhalb Edelfinger Wehr

a) Standort und Ziele der Maßnahme:

Der beim Grabenbau anfallende Kies (vgl. Kap. XIV.5.2.1) soll in das Tauberbett unterhalb des Weh-

res von Edelfingen eingebracht werden. Der Flussabschnitt ist bereits festgelegt und umfasst die ca.

270 m Oberhalb des Tauberabschnitts, der als gesetzlich geschütztes Biotop erfasst ist (Nr. 6424-

128-1449, "Tauber nördlich Edelfingen", vgl. Abb. 17). Es handelt sich um das Flurstück Nr. 5488,

das sich in Landesbesitz befindet. Die konkreten Flächen für die Kieszugaben müssen noch festge-

legt werden. Sie hängen u. a. von der kleinräumigen Struktur des aktuellen Tauberbettes, den Strö-

mungsverhältnissen, der Zugänglichkeit sowie vom Vorkommen von Großmuscheln ab.

Die Nachsuche nach Muscheln im August 2015 ergab nur das vereinzelte Vorkommen der Teichmu-

schel (Anodonta anatina), Muschelbänke der Art sind nicht zu erwarten. Ein Vorkommen der Bach-

muschel (Unio crassus) kann ausgeschlossen werden. Aus Sicht des Großmuschelschutzes spricht

also nichts gegen Kieszugaben im vorgesehene Tauberabschnitt (vgl. BUSCH 2015).

Ziel der Maßnahme ist die Förderung von Gewässerarten, die an Kies als Lebensraum angepasst

sind.



Stadt Bad Mergentheim, Gemarkung Edelfingen – Bebauungsplan „Bandhaus IV - Teil 1“
Begründung

WALTER + PARTNER GbR BERATENDE INGENIEURE VBI Seite 72 von 86

b) Maßnahmen-Beschreibung

Derzeit ist noch unklar, wie viel Kubikmeter an Kies beim Grabenbau anfallen wird. Je nach Menge

wird der Kies an ein oder mehreren Stellen am rechten Tauberufer zwischengelagert. Bei geeigne-

tem Wasserstand (> Mittelwasser) und geeigneter Jahreszeit (Herbst) wird der Kies an den ausge-

suchten Stellen mit einem Bagger in die Tauber eingebracht. Herr LAIER (RP Stuttgart, Ref. 53.2)

wird dabei – zumindest teilweise – die Baubegleitung übernehmen.

Abb. 17: Tauberabschnitt unterhalb des Wehrs von Edelfingen, der grundsätzlich für die Auf-
wertung durch Kieszugaben geeignet ist (blau). Der unterhalb liegende rot gekenn-
zeichnete Tauberabschnitt ist als naturnaher Flussabschnitt in der amtlichen Biotop-
kartierung enthalten.

c) Ökologische Aufwertungseffekte

Der Kompensationseffekt kann folgenden Schutzgütern zugeordnet werden:

Arten und Lebensgemein-
schaften:

 Förderung der Artenvielfalt in der Tauber

 Förderung von Kieslaichern

 Förderung von Arten der Kieslückensysteme

Boden:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Wasser:  Strukturelle Verbesserung eines größeren Oberflächengewäs-
sers, das an Kies verarmt ist

Klima:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Luftqualität / Lärmschutz:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Landschaftsbild / Erholung:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Bevölkerung / menschliche
Gesundheit:

 Keine Aufwertungsfunktion erkennbar
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Kulturgüter / sonstige
Sachgüter:

 Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

XIV.5.2.4 Aufhängen von Fledermauskästen (CEF-Maßnahme)

a) Standort und Ziele der Maßnahme:

Voraussichtlich müssen sechs Bäume gefällt werden, die potenzielle Quartiere von Fledermäusen

aufweisen. Zwei davon wachsen am Südwestrand des geplanten Baugebietes, wo die Verlängerung

des Lärmschutzwalls gebaut werden soll. Vier wachsen im Bereich der geplanten Leitungstrasse

westlich des Baugebietes. Zudem sind potenzielle Quartiere eines Baumes zu berücksichtigen, der

zwar nicht gefällt wird, der aber in Nahbereich zum Baufeld liegt und damit voraussichtlich erhebli-

chen Störungen unterliegt. Details zu den potenziellen Quartierbäumen sind in der artenschutzrecht-

lichen Prüfung dargestellt (ANDRES& BUSCH 2016).

Ziel ist es, das Quartierangebot für Fledermäuse und damit deren Artenvielfalt und Populationsgröße

im Untersuchungsgebiet zu erhalten. Die Kästen sind an bestehenden größeren Bäumen im näheren

Umfeld des Plangebietes anzubringen.

b) Maßnahmen-Beschreibung

Für die zu fällenden Bäume sind insgesamt 12 Fledermauskästen aufzuhängen, darunter zwei

Flachkästen. Für den potenziellen Quartierbaum, der während der Bauzeit gestört werden wird, sind

zudem zwei weitere Fledermaushöhlen aufzuhängen. Die Kästen müssen vor dem Fällen der Höh-

lenbäume funktionsfähig sein. Weitere Hinweise zur Maßnahmenumsetzung sind in der artenschutz-

rechtlichen Prüfung ausgeführt.

c) Ökologische Aufwertungseffekte

Der Kompensationseffekt kann folgenden Schutzgütern zugeordnet werden:

Arten und Lebensgemeinschaften:  Erhalt der Artenvielfalt und Populationsgröße von
Fledermäusen

Boden:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Wasser:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Klima:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Luftqualität / Lärmschutz:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Landschaftsbild / Erholung:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Bevölkerung / menschliche Gesundheit:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar

Kulturgüter / sonstige Sachgüter:  Keine Aufwertungsfunktion erkennbar
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XIV.5.3 Gesamtbilanz Eingriff / Ausgleich

XIV.5.3.1 Rechnerische Bilanzierung

Allein für die Schutzgüter "Arten und Lebensgemeinschaften" sowie "Boden" existieren Berech-

nungsmodelle, mit dem sich Eingriff und Ausgleich rechnerisch bilanzieren lassen. Diese Bilanzen

sind im Folgenden dargestellt.

a) Schutzgut "Arten und Lebensgemeinschaften"

Die Planung sieht vor, überwiegend geringwertige Biotope zu überbauen, zugleich sollen relativ

hochwertige Biotope neu entwickelt werden.

Die Aufwertung durch die planinterne (Kap. XIV.4.1.1) sowie planexterne (Kap. XIV.4.1.2) Kompen-

sation ist deutlich größer als die Abwertung durch die Eingriffe (Kap. XIV.4.1.1). Es verbleibt ‒ bezo-

gen auf das gesamte Baugebiet Bandhaus IV (also Teil 1 und Teil 2) ‒ ein Punkte-Überschuss von

40.749 Biotoppunkten (72.040 - 31.291 Biotoppunkte). Die Zuordnung der Kompensationsmaßnah-

men zum Teil 1 bzw. Teil 2 von Bandhaus IV erfolgt hinsichtlich der Flächengrößen und Biotoppunk-

te prozentual entsprechend der jeweiligen Flächenanteile (Teil 1: 52 %, Teil 2: 48 %, vgl. Kap.

XIV.4.1.2).

Hinsichtlich der besonders geschützten Biotope wird sich die Fläche erhöhen, insbesondere auf-

grund der Entwicklung von Feldhecken (Kap. XIV.4.1.3).

Die Fläche an FFH-Lebensraumtypen wird sich voraussichtlich vergrößern, wenn es gelingt, Bestän-

de des Typs "Magere Flachland-Mähwiesen" [6510] zu entwickeln (Kap. XIV.4.1.4).

b) Schutzgut "Boden"

Die Planung sieht vor, überwiegend hochwertige Böden auf einer größeren Fläche zu versiegeln,

ohne dass die Möglichkeit besteht, an anderer Stelle Böden zu entsiegeln

Die Aufwertung durch die planinterne (Kap. XIV.4.2.1) sowie planexterne (Kap. XIV.4.2.2) Kompen-

sation ist beim Schutzgut Boden insgesamt geringer als die Abwertung. Es verbleibt ein schutzgutin-

ternes Punkte-Defizit von 10.954 Bodenwerteinheiten (7.000 - 17.954 Bodenwerteinheiten).

Der Punkteüberschuss beim Schutzgut „Arten und Lebensgemeinschaften“ kann entsprechend der

Ökokonto-Verordnung (ÖKVO vom 19.12.2010) schutzgutübergreifend beim Schutzgut „Boden“ an-

gerechnet werden, wobei vier Biotoppunkte einer Bodenwerteinheit entsprechen. Der Punkte-

Überschuss von 40.749 Biotoppunkten (siehe unter a) entspricht also 10.187 Bodenwerteinheiten.

Demnach kann der Verlust der Bodenfunktionen aufgrund des starken Überschusses an Biotoppunk-

ten nahezu komplett kompensiert werden. Es verbleibt ein geringes Defizit von 767 Bodenwerteinhei-

ten.
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XIV.5.3.2 Verbal-argumentative Bilanzierung

Die Gesamtbilanz für die einzelnen Schutzgüter ist in Tab. 8 dargestellt, wobei Textverweise zu den

zugeordneten Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen aufgelistet sind.

Das Schutzgut "Wasser" erfährt Beeinträchtigungen vor allem durch die Versiegelung im geplanten

Baugebiet. Eine vollständige Kompensation wird durch die relativ großen Extensivierungsflächen

(Verminderte Schadstoffeinträge in das Grundwasser), durch die Schaffung eines neuen Oberflä-

chengewässers sowie durch die strukturelle Aufwertung der Tauber (Kieszugaben) erreicht.

Demnach ist allein bei den Schutzgütern "Boden" sowie "Klima" ein verbleibendes leichtes Kom-

pensations-Defizit festzuhalten. Bedeutende Kaltluftleitbahnen werden durch das neue Baugebiet

beeinträchtigt. Diese werden sicher nicht komplett zerstört, aber zumindest erheblich gestört. Die

Verbesserung der Luftfilterfunktion durch das zusätzliche Anpflanzen von Gehölzen kann dies nicht

vollständig kompensieren. Andere Kompensationsmöglichkeiten für das Schutzgut sind derzeit nicht

gegeben

Tab.8 Gesamtbilanz Eingriff / Ausgleich (verbal-argumentativ)

Schutzgut

Zugeordnete Vermeidungs-,
Minderungs- und Aus-
gleichs-maßnahmen

Darstellung in ...

Verbleibende Defizite

Arten und Lebensgemein-
schaften

UB: Kap. 3.2.5, 5.1, 5.2

FFH-VP, saP

voraussichtlich keine (sehr
deutliche Überkompensation)

Boden UB: Kap 3.3.6, 5,1, 5.2

ja: leichte Defizite
(schutzgutinternes Defizit, das
schutzgutübergreifend naheu
komplett kompensiert wird)

Wasser UB: Kap 3.4.5, 5.1, 5.2 voraussichtlich keine

Klima UB: Kap 3.5.5, 5.1 ja: leichte Defizite

Luftqualität / Lärmschutz UB: Kap 3.6.5, 5.1 voraussichtlich keine

Landschaftsbild / Erholung UB: Kap 3.7.5, 5.1, 5.2 voraussichtlich keine

Bevölkerung / menschliche Ge-
sundheit

UB: Kap 3.8.5, 5.1, 5.2 voraussichtlich keine

Kulturgüter / sonstige Sachgüter keine voraussichtlich keine

UB = Umweltbericht
FFH-VP = Natura 2000-Vorprüfung (ANDRES 2015)
saP = spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (ANDRES & BUSCH 2016)

XIV.6 Prüfung von Planungsalternativen

Die Prüfung von Standortalternativen mit vergleichbarer Eignung für die gewünschten Nut-

zungszwecke ergab, dass derzeitig kein Grundstück mit gleicher oder annähernd gleicher Eignung
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auf Edelfinger Gemarkung verfügbar ist. Es handelt sich um eine Erweiterung der bestehenden Be-

bauung im Rahmen der zukunftsorientierten Weiterentwicklung des Ortes. Zudem sind überwiegend

geringwertige Lebensräume, die von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung geprägt sind, betroffen.

Darum sind die Auswirkungen auf den Natur- und Landschaftshaushalt sowie das Landschaftsbild

relativ gering. Standorte, bei denen eine bessere Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz zu erwarten ist, stehen

derzeit nicht zur Verfügung.

XIV.7 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen

In § 4 Abs. 3 und in § 4c BauGB sowie in der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB wird gefordert,

die geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des

Bauleitplans auf die Umwelt zu beschreiben. Dieses so genannte Monitoring soll in den nachfolgend

erläuterten Prüfungsphasen erfolgen.

Überwachung des Eingriffs zu Baubeginn

Sobald mit den Erschließungs-Bauarbeiten begonnen wird, wird geprüft, ob zusätzliche, durch die

Bautätigkeit hervorgerufene und nicht prognostizierte Beeinträchtigungen zu verzeichnen sind.

Überwachung des Eingriffs während und nach Abschluss der Bautätigkeiten

Wenn etwa die Hälfte der Grundstücke bebaut ist, sowie nach der Bebauung aller Grundstücke, wird

eine Flächenkontrolle vorgenommen, um zu überprüfen, ob zusätzliche, durch die Bautätigkeit her-

vorgerufene und nicht prognostizierte Beeinträchtigungen zu verzeichnen sind.

Unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen

Falls im Rahmen dieser Kontrollen festgestellt wird, dass die Beeinträchtigung der Schutzgüter über

das im Umweltbericht prognostizierte Maß hinaus erfolgt ist, werden unverzüglich Abhilfemaßnah-

men eingeleitet.

Erfolgskontrolle auf den Ausgleichsflächen

Die Entwicklung der Ausgleichsflächen ist in den ersten drei Jahren je nach Maßnahme an mindes-

tens einem Termin während der Vegetationsperiode zu kontrollieren.

Falls sich herausstellt, dass die im Umweltbericht prognostizierte Aufwertung der Fläche nicht gelun-

gen bzw. nicht zu erwarten ist, werden unverzüglich Abhilfemaßnahmen eingeleitet. Falls die Ent-

wicklung auf der ursprünglichen Aufwertungsfläche nicht in die gewünschte Richtung lenkbar ist, wird

eine andere, besser geeignete Ausgleichsfläche festgesetzt.

Art und Umfang von Erfolgskontrollen, die sich auf Maßnahmen zu einzelnen Arten beziehen, sind in

der artenschutzrechtlichen Prüfung genannt (vgl. dort).
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Mittel- bis langfristiges Monitoring

Sowohl die eingriffsbedingten Beeinträchtigungswirkungen als auch die Entwicklung der Ausgleichs-

fläche werden in regelmäßigen, etwa fünfjährigen Intervallen einer Kontrolle unterzogen.

XIV.8 Integration des Umweltberichts in den Bauleitplan

Die im vorliegenden Umweltbericht dargestellten Kompensationsmaßnahmen und Maßnahmen der

Grünordnung werden ebenfalls in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans festgesetzt und

erlangen dadurch rechtsverbindliche Wirkung.

XIV.9 Maßnahmen der Grünordnung

Über die im Rahmen des Ausgleichskonzeptes geplanten grünordnerischen Maßnahmen hinaus sol-

len im Planungsgebiet weitere Eingrünungsmaßnahmen vollzogen werden, um eine gute Einbindung

der neuen Bebauung in das gewachsene Umfeld zu gewährleisten.

Durchgrünung des Wohngebietes

Je Baugrundstück ist ein großkroniger, heimischer Laubbaum ein heimischer Strauch nach eigner

Standortwahl zu pflanzen und zu pflegen.

Zudem werden private Grünflächen ausgewiesen, auf denen ein Pflanzgebot für heimische Bäume

und Sträucher besteht.

Gehölzartenspektrum

Die zu pflanzenden Gehölzarten sind aus der Liste in Kap. XIV.13.1 auszuwählen. Es sollten aus-

schließlich gebietsheimische Wildgehölze und alteingebürgerte Obst- und Nussgehölze eingesetzt

werden.

XIV.10 Abwägung der öffentlichen und privaten Belangen

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind laut § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und privaten Be-

lange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Das städtebauliche Ziel der Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung der Stadt Bad Mergentheim

und seiner Ortsteile steht in diesem Falle den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes gegen-

über. Vor allem muss die Deckung des dringenden Wohnbedarfs in Edelfingen neben dem Umwelt-

und Naturschutz als ein öffentlicher bzw. privater Belang mit sehr hohem Stellenwert betrachtet wer-

den.

Abgesehen vom Boden erreichen die Schutzgüter im Planungsgebiet maximal mittlere Bedeutung.

Die zukünftige Beeinträchtigung der Schutzgüter wird durch die festgesetzten Kompensationsmaß-

nahmen voraussichtlich beim Großteil der Belange ausgeglichen. Es verbleiben allerdings leichte
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Kompensations-Defizite beim Schutzgut Boden und Klima, die aufgrund der Flächenverfügbarkeit

bzw. Lage des Plangebietes nicht vollständig ausgleichbar sind.

Bei der Gesamtbetrachtung der derzeitigen naturschutzfachlichen Bedeutung der vom Eingriff be-

troffenen Plangebietsfläche, der genannten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie der

Qualität des vorgesehenen Ausgleichs werden die oben erwähnten Kompensationsmaßnahmen ins-

gesamt als ausreichend erachtet.

Der deutliche Kompensationsüberschuss beim Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften kann

den unvermeidbaren Eingriffen bei den Schutzgütern Boden und Klima schutzgutübergreifend zuge-

ordnet werden.

In der Abwägung wird der Umsetzung des Baugebietes "Bandhaus IV" (Teil 1) als Teil einer positiven

Stadtentwicklung von Bad Mergentheim gegenüber der vollständigen Kompensation der Umweltbe-

lange der Vorrang eingeräumt.

XIV.11 Zusammenfassung

Die Stadt Bad Mergentheim plant im Ortsteil Edelfingen in Weiterführung der bestehenden Bebauung

ein neues 4,19 ha großes Baugebiet zu entwickeln, das die Bezeichnung "Bandhaus IV" erhält, wo-

bei zunächst der Bebauungsplan für den 2,19 ha großen "Teil 1" umgesetzt werden soll. Bei "Teil 1"

handelt sich um ein allgemeines Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,4. Es sollen insge-

samt 22 Bauplätze erschlossen werden, darunter drei Mehrparteien-Häuser.

Im Zuge der Erschließungsmaßnahmen soll die erforderliche Regenwasserableitung zur Tauber ge-

baut werden, teils als Rohrleitung, teils als offener Graben.

Der bestehende Lärmschutzwall wird erhöht und verlängert werden. Die Erhöhung erfolgt durch Auf-

setzen einer Lärmschutzwand.

Die Fläche des Plangebietes wird aktuell überwiegend landwirtschaftlich genutzt, vorwiegend als

Acker, teils als Grünlandansaat. Die Struktur- und Artenvielfalt ist meist nur gering, randlich aber

hochwertiger (Hecken, Böschungen, Graswege).

Revierteile der landesweit gefährdeten Feldlerche liegen im Plangebiet, zudem befinden sich dort in

Randbereichen Teilhabitate der landesweit gefährdeten Zauneidechse. Beide Arten sind europa-

rechtlich streng geschützt und werden darum in einem eigenen Gutachten näher betrachtet ("speziel-

le artenschutzrechtliche Prüfung").

Die Mündung des geplanten Grabens der Regenwasserableitung wird an einem Abschnitt der Tau-

ber liegen, der zum FFH-Gebiet "Westlicher Taubergrund" (6523-341) zählt. Vorkommende Zielarten

und Ziel-Lebensräume des Schutzgebietes sind der Biber sowie der Lebensraumtyp "Auenwälder mit

Erle, Esche, Weide" [91E0*]. Potenziell kommen die Groppe sowie die Bachmuschel vor. Mögliche

Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet werden in einem eigenen Gutachten näher betrachtet ("Natu-

ra-2000-Vorprüfung").
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Die einzelnen Schutzgüter haben innerhalb des Plangebietes oft nur geringe Bedeutung. Die

Schutzgüter "Arten und Lebensgemeinschaften" sowie "Klima" weisen eine mittlere Bedeutung auf.

Das Schutzgut "Boden" wurde mit "hoch" bewertet.

Die Prüfung der Beeinträchtigungswirkungen auf die Schutzgüter ergab, dass es weitgehend möglich

ist, die Eingriffsfolgen mit Hilfe von Vermeidungs- und Minderungsbemühungen sowie mit Hilfe von

Kompensationsmaßnahmen auszugleichen.

Als Kompensationsmaßnahmen wurde Folgendes festgesetzt:

 die Erhöhung und Verlängerung und naturnahe Eingrünung des vorhandenen Lärmschutz-
walls, inklusive dem Einbau von Steinriegeln zur Förderung der Zauneidechse

 die naturnahe Gestaltung des geplanten Entwässerungsgrabens, inklusive der Extensivierung

seines näheren Umfeldes

 die Umwandlung einer 0,5 ha großen Ackerfläche in eine artenreiche Ackerbrache, insbeson-

dere zur Förderung der Feldlerchen-Dichte in der Feldflur östlich des Plangebietes

 die Aufwertung der Gewässersohle der Tauber unterhalb des Edelfinger Wehrs mit Kieszuga-

ben.

Die Kompensationsmaßnahmen ergeben einen sehr deutlichen Überschuss beim Schutzgut "Arten

und Lebensgemeinschaften", der zur Kompensation verlorengehender Bodenfunktionen genutzt

wird. Es verbleibt somit allein leichte Defizite beim Schutzgut "Boden" und "Klima".

In der Abwägung wird der Deckung des dringenden Wohnbedarfs in Edelfingen der Vorrang vor der

vollständigen Kompensation der Eingriffe eingeräumt.
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XIV.13 Pflanzlisten

XIV.13.1 Gehölzpflanzungen

Im Bereich des Bebauungsplanes "Bandhaus IV" sind die folgenden Bäume und Sträucher als

standorttypisch anzusehen und sollten bei der Bepflanzung der einzelnen Grundstücke sowie bei der

Eingrünung bzw. landschaftlichen Einbindung des Baugebietes bevorzugt verwendet werden.

Die Auswahl erfolgte in Anlehnung an die Artenliste für Bad Mergentheim aus BREUNIG et al. (2002).
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Das Pflanzmaterial ist aus dem Vorkommensgebiet Nr. 5.1 "Süddeutsches Hügel- und Bergland,

Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken" (SD) zu beschaffen (vgl. BIßDORF 2014).

Bäume: Kürzel:

Feld-Ahorn FAh Acer campestre

Spitz-Ahorn SAh Acer platanoides

Berg-Ahorn BAh Acer pseudoplatanus

Hänge-Birke Bi Betula pendula

Hainbuche Hb Carpinus betulus

Rotbuche Bu Fagus sylvaticus

Gewöhnliche Esche Es Fraxinus excelsior

Zitterpappel ZP Populus tremula

Vogel-Kirsche VKi Prunus avium

Trauben-Eiche TEi Quercus petraea

Stiel-Eiche SEi Quercus robur

Speierling Spl Sorbus domestica

Elsbeere Els Sorbus torminalis

Winter-Linde WLi Tilia cordata

Sommer-Linde SLi Tilia platyphyllos

Obstbäume als Hochstamm (Apfel,
Birne, Sauerkirsche, Süßkirsche,
Kirschpflaume, Mirabelle, Reneclaude,
Zwetsche, Walnuss)

regional übliche Sorten

Sträucher: Kürzel:

Roter Hartriegel Hri Cornus sanguinea

Gewöhnliche Hasel Ha Corylus avellana

Zweigriffeliger Weißdorn ZWd Crataegus laevigata

Eingriffeliger Weißdorn EWd Crataegus monogyna

Gewöhnliches Pfaffenhütchen Pf Euonymus europaeus

Gewöhnlicher Liguster Lig Ligustrum vulgare

Schlehe Sc Prunus spinosa

Echte Hunds-Rose HRo Rosa canina

Wein-Rose HRo Rosa rubiginosa

Sal-Weide SaW Salix caprea

Schwarzer Holunder SHo Sambucus nigra

Gewöhnlicher Schneeball GS Viburnum opulus

Kletterpflanzen: Kürzel:

Gewöhnliche Waldrebe WaR Clematis vitalba

Efeu Efe Hedera helix

Wald-Geißblatt Gei Lonicera periclymenum

Wilde Weinrebe Wei Vitis vinifera
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XIV.13.2 Ansaaten

Ausgleichsfläche in der Tauberaue westlich von "Bandhaus IV"

Das Saatgut ist aus dem Produktionsraum Nr. 7 "Süddeutsches Berg- und Hügelland" (SD) und der

Herkunftsregion Nr. 11 "Südwestdeutsches Hügelland" zu beschaffen (vgl. BIßDORF 2014). Die Ar-

tenliste führt standörtlich geeignete und gebietstypische Pflanzenarten auf. Die Auswahl erfolgte in

Anlehnung an die Saatgutmischung "01 Blumenwiese 2014-15, Produktionsraum 7" der Firma Rie-

ger-Hofmann GmbH (Raboldshausen; www.rieger-hofmann.de).

Ziel: artenreiches Extensivgrünland aus artenarmer Intensivwiese

Ort: vier Etablierungsstreifen je 5 x 15 m2 parallel zum Graben

Vorbereitung Fräsen, Grubbern und oder Pflügen der Etablierungsstreifen; Eggen zur Herstel-

lung einer feinkrümelige Bodenstruktur

Aussaatstärke 4 g pro m2

Ausbringung Handsaat oder maschinell; evtl. Streckung des Saatguts zur leichteren Aussaat mit

trockenem Sand, Sägemehl oder mit geschrotetem Korn auf bis zu 10 g pro m2

Nacharbeit keine mechanische Einarbeitung des Saatguts, nur Walzen zum Bodenschluss

(Rauwalze ist besser als Glattwalze)

Blumen (Anteil mindestens 50%)

Gewöhnl. Wiesenschafgarbe Achillea millefolium

Wiesen-Glockenblume Campanula patula

Rundblätt. Glockenblume Campanula rotundifolia

Wiesen-Flockenblume Centaurea jacea

Skabiosen-Flockenblume Centaurea scabiosa

Wiesen-Pippau Crepis biennis

Wilde Möhre Daucus carota

Weißes Wiesenlabkraut Galium album

Echtes Labkraut Galium verum

Wiesen-Storchschnabel Geranium pratense

Acker-Witwenblume Knautia arvensis

Wiesen-Platterbse Lathyrus pratensis

Herbst-Löwenzahn Leontodon autumnalis

Rauher Löwenzahn Leontodon hispidus

Wiesen-Margerite Leucanthemum ircutianum

Gewöhnl. Hornklee Lotus corniculatus

Kuckucks-Lichtnelke Lychnis flos-cuculi

Große Pimpernell Pimpinella major

Spitz-Wegerich Plantago lanceolata

Arznei-Schlüsselblume Primula veris

Kleine Brunelle Prunella vulgaris

Scharfer Hahnenfuß Ranunculus acris

Knolliger Hahnenfuß Ranunculus bulbosus

Kleiner Klappertopf Rhinanthus minor
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Wiesen-Sauerampfer Rumex acetosa

Wiesen-Salbei Salvia pratensis

Kleiner Wiesenknopf Sanguisorba minor

Großer Wiesenknopf Sanguisorba officinalis

Gewöhnl. Taubenkropf Silene vulgaris

Gras-Sternmiere Stellaria graminea

Gewöhnl. Wiesenbocksbart Tragopogon pratense

Gräser (Anteil maximal 50%)

Rotes Straußgras Agrostis capillaris

Gewöhnl. Ruchgras Anthoxanthum odoratum

Gewöhnl. Zittergras Briza media

Aufrechte Trespe Bromus erectus

Harter Schafschwingel Festuca guestfalica

Echter Rotschwingel Festuca rubra

Flaumiger Wiesenhafer Helictotrichon pubescens

Schmalblättriges Wiesenrispengras Poa angustifolia

XIV.13.3 Stauden-Pflanzung

Ausgleichsfläche in der Tauberaue westlich von "Bandhaus IV"

Das Pflanzmaterial ist aus dem Produktionsraum Nr. 7 "Süddeutsches Berg- und Hügelland" (SD)

und der Herkunftsregion Nr. 11 "Südwestdeutsches Hügelland" zu beschaffen (vgl. www.natur-im-

vww.de). Die Artenliste führt standörtlich geeignete und gebietstypische Pflanzenarten auf.

Ziel: Initiale Begrünung mit standortgerechten, attraktiven Stauden

Ort: im Unterlauf des Grabens, wo ausreichend feuchte Standortbedingungen gegeben

sind; im Übergangsbereich Grabensohle zu Grabenböschung

Pflanzdichte 3-6 Stauden alle 10 bis 15 m

Hochstauden feuchter Standorte:

Mädesüß Filipendula ulmaria

Gewöhnlicher Gilbweiderich Lysimachia vulgaris

Blut-Weiderich Lythrum salicaria
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XV. Städtebauliche Daten / Kosten

XV.1 Flächenbilanz

 Öffentliche Verkehrsfläche (Straßen, Gehwege,
Fußwege, Parkplätze, Feldweg)

2.699 m2 = 12,3 %

 Lärmschutzwall 4.023 m2 = 18,4 %

 Wohngebiet (Baufläche) 14.668 m2 = 67,0 %

 Kinderspielplatz 461 m² 2,1 %

 Grünflächen / Flächen für Energieversorgung 56 m² 0,2 %

Gesamtfläche des Bebauungsplanes 21.907 m2 = 100,0 %

XV.2 Wohneinheiten

16 Bauplätze (Einzelhäuser) x max. 3 WE = 48 WE

3 Bauplätze (Einzelhäuser/Doppelhäuser) x max. 2 * 2 WE = 12 WE

3 Bauplätze (Geschosswohnungsbau) x max. 9 WE = 27 WE

= 87 WE

Die ermittelte Anzahl der Wohneinheiten stellt die maximal mögliche Anzahl dar. Auf Grund der vor-

gesehenen Gebietsstruktur ist davon auszugehen, dass im Regelfall Einfamilienwohnhäuser errichtet

werden. Unter dieser Annahme ergibt sich folgende Anzahl an Wohneinheiten.

16 Bauplätze (Einzelhäuser) x i.M. 2 WE = 32 WE

3 Bauplätze (Einzelhäuser/Doppelhäuser) x max. 3 WE = 9 WE

3 Bauplätze (Geschosswohnungsbau) x max. 8 WE = 24 WE

= 65 WE

Bei einer mittleren Belegungsdichte von ca. 2,1 Personen je Wohneinheit kann im Bereich des All-

gemeinen Wohngebietes „Bandhaus IV Teil 1“ mit ca. 137 Einwohnern gerechnet werden. Der Be-

bauungsplan umfasst eine Fläche von ca. 2,19 ha.

Somit ergibt sich eine Bruttowohndichte von ca. 63 Einwohnern pro Hektar.
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XV.3 Kosten

Die Kosten für die Umsetzung des Bebauungsplanes Bandhaus IV Teil 1 betragen nach dem derzei-

tigen noch nicht detaillierten Planungsstand für

Straßenbau ca. 450.000,00 €

Beleuchtung / Kabelarbeiten ca. 65.000,00 €

Lärmschutzanlage ca. 380.000,00 €

Kanalisation innere Erschließung ca. 460.000,00 €

Kanalisation äußere Erschließung ca. 460.000,00 €

Wasserversorgung ca. 100.000,00 €

Gasversorgung ca. 65.000,00 €

Energieversorgung ca. 70.000,00 €

Bei den genannten Kosten handelt es sich um Nettokosten ohne Mehrwertsteuer und Planungs-

leistungen.

Die für die Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft anfallenden Kosten kön-

nen noch nicht beziffert werden. Die Umlegung dieser Kosten erfolgt gemäß der Zuordnungsfestset-

zung Nr. 1.13 der textlichen Festsetzungen entsprechend dem Verhältnis der überbaubaren Bau-

grundstücksfläche zu den öffentlichen Verkehrsflächen im Baugebiet. Dementsprechend werden die

Sammelausgleichsflächen den Baugrundstücken zu 84,5 % und den öffentlichen Verkehrsflächen zu

15,5 % zugeordnet. Für die Zuordnung werden die Flächen des Lärmschutzwalles nicht angesetzt.

XVI. Planverwirklichung / Bodenordnung

Die Grundstücke befinden sich im Eigentum der Stadt Bad Mergentheim. Die Stadt veranlasst die für

die Neubebauung erforderlichen bodenordnenden Maßnahmen.

Es soll kein amtliches Umlegungsverfahren durchgeführt werden.

Die Bauplätze werden mit Baugebot veräußert, so dass eine zügige Realisierung entsprechend dem

jeweiligen Bedarf gewährleistet ist.

Die Erschließung soll 2017 erfolgen.
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XVII. Verzeichnis der Anlagen

Anlagen zum Umweltbericht Kap. XIV:

Plan 1a: Biotoptypen Bebauungsplan

Plan 1b: Biotoptypen Leitungstrasse

Plan 2a: Besondere Artvorkommen Bebauungsplan

Plan 2b: Besondere Artvorkommen Leitungstrasse

Plan 3: Ausgleichsfläche in der Tauberaue westlich "Bandhaus IV"

Sonstige Anlagen:

Anlage: Schallimmissionsprognose Verkehrsgeräusche

Anlage: Luftschadstoffgutachten

Anlage: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)

Anlage: Natura 2000-Vorprüfung

Anlage: Kurzbericht „Nachsuche nach Großmuscheln“

Bad Mergentheim,

Udo Glatthaar

Oberbürgermeister
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